
NSRF: National Strategic Reference Framework ERDF: European Regional Development Fund
OPs: Operationnal Programmes CF: Cohesion Fund

ESF: European Social Fund

Status Country

Date of 
reception NSRF 

by the 
Commission

Date of 
decision on 

NSRF

Total 
allocation 
by State

(millions of 
euro) *

Link to NSRF

ERDF and 
CF

ESF
ERDF and 

CF
ESF

Balgarija 16/01/2007 5/5 2/2 0 0 6 853
België/Belgique 07/02/2007 3/4 6/6 0 0 2 258
Ceska Republica 05/03/2007 14/14 3/3 0 0 26 692

Completed NSRF Danmark 29/11/2006 16/04/2007 1/1 1/1 0 1 613 http://www.ebst.dk/file/5468/Strategisk_referenceramme.pdf

Deutschland 23/01/2007 18/18 18/18 0 0 26 340
Eesti 05/02/2007 2/2 1/1 0 0 3 456

Éire-Ireland 05/03/2007 2/2 1/1 0 0 901

Completed NSRF Ellada 26/01/2007 28/03/2007 10/10 3/4 0 0 20 420
http://www.hellaskps.gr/programper4/files/NSRF_VERSION_GR_SFC_26010
7.pdf

España 08/02/2007 23/23 22/22 0 0 35 517
France 21/12/2006 17/31 2/5 0 0 14 319
Italia 02/03/2007 12/28 20/24 0 0 28 812

Kypros 21/12/2006 1/1 1/1 0 0 640
Latvija 03/11/2006 2/2 1/1 0 0 4 620

Completed NSRF Lietuva 12/12/2006 26/04/2007 2/2 2/2 0 0 6 885
http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/veiksm
u_programos/veiksmu_programu_projektai/files/NSRF-LT2.doc

Luxembourg 05/03/2007 1/1 1/1 0 0 65
Magyarország 24/11/2006 13/13 2/2 0 0 25 307

Completed NSRF Malta 21/11/2006 20/12/2006 1/1 1/1 0 0 855 http://www.mfin.gov.mt/image.aspx?site=MFIN&ref=NSRF%20-%20English

Nederland 18/12/2006 4/4 1/1 0 0 1 907

Completed NSRF Österreich 31/10/2006 04/04/2007 9/9 2/2 0 0 1 461 http://www.oerok.gv.at/EU_Regionalpolitik_in_Oesterreich/strukturfonds_2
007_2013/strat_at/strat-at_einreichfassung_gem_oerok_20061027.pdf

Polska 07/12/2006 20/20 1/1 0 0 67 284
Portugal 01/02/2007 10/10 4/4 0 0 21 511
România 31/01/2007 5/5 2/2 0 0 19 668
Slovenija 16/02/2007 2/2 1/1 0 0 4 205

Slovenska Republica 21/12/2007 9/9 2/2 0 0 11 588
Suomi-Finland 02/02/2007 5/5 2/2 0 0 1 716

Sverige 05/02/2007 8/8 1/1 0 0 1 891
United Kingdom 11/12/2006 4/16 5/6 0 0 10 613

EU Territorial 
Cooperation

26/69 0

IPA-CBC 0/12

Total 229/327 108/117 0 1 347 410

* including interregional cooperation and networks and technical assistance

NEW PROGRAMMING PERIOD 2007-2013
State of play 26/04/2007

Number of decided 
OPs

Number of OPs 
presented to the 
Commission /        
Number of OPs 

expected 

 Scoreboard status 26.04.2007.xls

http://www.hellaskps.gr/programper4/files/NSRF_VERSION_GR_SFC_260107.pdf
http://www.esparama.lt/ES_Parama/strukturines_paramos_2007_1013m._medis/veiksmu_programos/veiksmu_programu_projektai/files/NSRF-LT2.doc
http://www.mfin.gov.mt/image.aspx?site=MFIN&ref=NSRF%20-%20English
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Sozialpartner, teilweise der Bundessozialämter und anderer Stellen zur gemeinsamen Erreichung 
beschäftigungspolitischer Zielsetzungen. Ohne die formalen, gesetzlichen Zuständigkeiten anzutasten 
wird hier in Umsetzung moderner Governance-Ansätze ein Zusammenwirken der verantwortlichen 
AkteurInnen im Bereich der arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erreicht, der nicht nur zu einer besseren 
Abstimmung der Politikfelder führt, sondern auch zu einer Bündelung der Ressourcen und zur Durch-
führung gemeinsamer Projekte, zum Teil in direkter Abstimmung mit der Wirtschaft und lokalen NGOs. 

Dieses Netzwerk hat schon bisher sehr erfolgreich zur Umsetzung bzw. Transferierung gesamtstaat-
licher Zielsetzungen und (ESF-kofinanzierter) Programme auf regionale Gegebenheiten beigetragen. 
Beispiele hierfür sind das TEPGEM Projekt zur Umsetzung von Gender Mainstreaming und zahlreiche 
EQUAL-Partnerschaften, vor allem natürlich TEP-EQUAL ELDERLY, in deren Rahmen mögliche An-
sätze und konkrete Beiträge für die bessere Arbeitsmarktintegration älterer ArbeitnehmerInnen ent-
wickelt wurden. Das TEP Netzwerk soll daher im Rahmen dieser Strategie einen zentralen Beitrag zur 
Entwicklung und Umsetzung neuer Maßnahmen zur (Re-)Integration arbeitsmarktferner Personen-
gruppen leisten.  

Grundsätze der Gleichstellung von Frauen und Männern im beschäftigungspolitischen 
Bereich 

Im Rahmen der Europäischen Strategie für Wachstum und Beschäftigung wird anerkannt, dass die 
Geschlechtergleichstellung ein maßgeblicher Fortschrittsfaktor ist. Maßnahmen zur Förderung der Ge-
schlechtergleichstellung sind für Wachstum und Beschäftigung von entscheidender Bedeutung.  

Die Strukturfondsverordnungen und insbesondere die ESF-VO verpflichten zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern mittels der Strategie des Gender Mainstreaming als Querschnitts-
materie sowie mit Ergänzung frauenspezifischer Maßnahmen. Die Berücksichtigung und Umsetzung 
von Gender Mainstreaming im Bereich der Beschäftigungspolitik bedeutet, dass gleichstellungspoliti-
sche Ziele handlungsanleitender Grundsatz im Bereich der Beschäftigungspolitik sind. Zu diesen Zie-
len zählen insbesondere die Bekämpfung der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Män-
nern sowie der horizontalen und vertikalen Segregation am Arbeitsmarkt, die Erhöhung der Erwerbs-
beteiligung von Frauen und die Bekämpfung von geschlechtsspezifischen Risken betreffend Arbeits-
losigkeit. 

Gender Mainstreaming steht für ein gesellschaftspolitisches Vorhaben. 1998 formulierte eine Exper-
tInnengruppe des Europarates die bislang allgemeingültige Definition von Gender Mainstreaming: 
„GM besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung politischer Pro-
zesse, mit dem Ziel, dass alle an politischen Entscheidungen beteiligten AkteurInnen eine 
geschlechtsspezifische Sichtweise in alle politischen Konzepte auf allen Ebenen und in allen Phasen 
einbringen.“ 

Gender Mainstreaming ist nicht das Ziel, sondern die Strategie, die nicht nur positive Maßnahmen zur 
Förderung von Frauen fordert, sondern generell ziel- und lösungsorientierte Maßnahmen zur struktu-
rellen Veränderung der Gesellschaft zu Gunsten einer gerechten Verteilung von Positionen und 
Ressourcen zwischen Männern und Frauen. Gender Mainstreaming stellt somit einen durchgängigen 
Handlungshintergrund für die Planung, Durchführung, Begleitung und Evaluierung der ESF-geförder-
ten Initiativen dar. Für die geförderten Maßnahmen bedeutet dies, dass keine direkte oder indirekte 
geschlechtsspezifische Benachteiligung bei Zugang zu, Teilnahme an und Auswirkungen von be-
schäftigungspolitischen Aktivitäten bestehen darf. Zur Erreichung des Gleichstellungsziels können oft 
auch spezifische Maßnahmen, wie Frauenfördermaßnahmen erforderlich werden, die in den einzelnen 
Schwerpunkten umzusetzen sind. Das heißt, dass Gender Mainstreaming Frauenförderung nicht 
ersetzt. 
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Im Rahmen der Gender Mainstreaming soll zudem ein spezieller Fokus auf den Ansatz des Gender 
Budgeting gelegt werden. „Gender Budgeting ist die Anwendung von Gender Mainstreaming im Bud-
getierungsprozess. Es bedeutet eine gender-relevante Bewertung der Budgets durch Einbringung ei-
ner Gender-Perspektive in allen Stadien der Budgeterstellung, den (staatlichen) Einnahmen und Aus-
gaben zur Förderung der Geschlechtergleichstellung.“ Mit der Reform des österreichischen Haushalts-
rechts sind eine Neufassung der Zielbestimmung und die Einführung einer wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung geplant. Wirkungsorientierung bedeutet, dass bei Budgeterstellung und Haushalts-
führung eine Orientierung an den mit den eingesetzten Mitteln erreichten Wirkungen erfolgt. Im Rah-
men des Prinzips der Wirkungsorientierung ist die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Män-
nern zu berücksichtigen.  

Grundsätze für Innovation 

Zahlreiche Entwicklungen am österreichischen Arbeitsmarkt, Behinderten- und Bildungspolitik der 
letzten 10 Jahre sind durch den Europäischen Sozialfonds unterstützt und zum Teil entschieden 
vorangetrieben worden. Dies gilt für den gesamten Bereich der Qualifizierung von Beschäftigten und 
der Unterstützung des strukturellen Wandels ebenso wie für die Verankerung von Gender Mainstrea-
ming als Teil der Gleichstellungspolitik, der Arbeitsassistenz im Behindertenbereich, den Förderungen 
von Frauen in Wissenschaft und Technik oder der systematischen Verbesserung der institutionellen 
Zusammenarbeit und damit der Bearbeitung komplexer Problemsituation im Rahmen der Territorialen 
Beschäftigungspakte. In ganz besonderem Ausmaß gilt dies natürlich für die Arbeit in EQUAL. Zahl-
reiche österreichische Projekte und Programme wurden als europäische Best Practice Modelle gewür-
digt. 

Diese innovative Tradition des Europäischen Sozialfonds in Österreich soll fortgeführt werden. In je-
dem Schwerpunkt wird daher die Möglichkeit zur Förderung bzw. Durchführung von innovativen Maß-
nahmen und Projekten ermöglicht. Diese sollen der Weiterentwicklung des jeweiligen Schwerpunkts 
dienen. Eine nähere Definition dazu erfolgt in jedem einzelnen Schwerpunkt des OP. 

Grundsätzliches Ziel ist die Verbesserung der Betreuung und Integration der Zielgruppen bzw. die 
Steigerung der Effizienz und Effektivität von Maßnahmen, Projekten und Betreuungsansätzen. Zur 
Erreichung dieser Zielsetzung sollen daher Analysen, Studien, Evaluierungen sowie Pilotprojekte im 
jeweiligen Themenbereich durchgeführt werden. 

Zielsystem – Strategiefelder der Priorität 3  

Als übergeordnetes Ziele ist – im Einklang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie – die Stei-
gerung der Anpassungsfähigkeit und Qualifizierung von ArbeitnehmerInnen vorgesehen, ein 
Ziel, das direkt und indirekt auch die Unternehmen einschließt. Von den Zielgruppen her liegt der 
Akzent darauf, ältere ArbeitnehmerInnen, Frauen und benachteiligte Personengruppen in den Arbeits-
markt zu integrieren, gesellschaftlich zu integrieren und einen Beitrag zur Bekämpfung der Entstehung 
von Armut zu leisten.  

Strategiefeld 1: Um die Beschäftigungsniveaus anzuheben, Produktivität und Arbeitsqualität zu stei-
gern und dadurch wettbewerbsfähiger (Ziel: Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehme-
rInnen und Unternehmen) zu werden, ist es erforderlich, die Qualifizierung von Beschäftigten 
durch effektive Maßnahmen anzuheben und in Hinblick auf die Anforderungen einer wissens-basier-
ten, innovationsorientierten Wirtschaft auszurichten. Dabei geht es um die inhaltliche Ausrichtung, ins-
besondere im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Die hier anzuwendenden Ansätze können unter 
dem Konzept active/productive ageing zusammengefasst werden. Schwerpunkte sollen bei über 
älteren Beschäftigten, besonders Frauen, bei niedrig Qualifizierten und WiedereinsteigerInnen gesetzt 
werden. Auch Sensibilisierungs- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen, Qualifizierungsverbünde 
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sowie Qualifizierungs- und Flexibilisierungsberatung für Unternehmen gehören zum Maßnahmen-
spektrum des Strategiefeldes 1.  

Strategiefeld 2: Zur Verbesserung des Zugangs zu Beschäftigung werden Qualifizierungsmaß-
nahmen für Arbeitslose angeboten, die auf eine bedarfsgerechte Qualifizierung älterer Arbeitneh-
merInnen und Frauen fokussiert werden sollen (bei der Ausrichtung auf zukunftsträchtige und untypi-
sche Berufe für Frauen auch ohne Altersgrenze). Je nach regionaler Lage auf den Arbeitsmärkten 
sollen auch Maßnahmen für Niedrigqualifizierte und WiedereinsteigerInnen vorgesehen werden. Die 
geförderte Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen soll fortgeführt werden. Als Instrumente kommen 
auch Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte zum Einsatz. Ein be-
sonderer Bezug besteht hier zum Grundsatz Innovation – es geht hier um die Entwicklung von Instru-
menten und Methoden, die active ageing-Ansätze unterstützen, etwa bei der Etablierung von Entwick-
lungspfaden und von neuen didaktischen Ansätzen.  

Strategiefeld 3: Die Integration von arbeitsmarktfernen Personen, von MigrantInnen und von Men-
schen mit Behinderungen ist ein wesentliches Anliegen der Programmperiode, insbesondere an der 
Schnittstelle der Sozialsysteme von Notstandshilfe und Sozialhilfe. Die Maßnahmen in Strategiefeld 3 
tragen somit zur Bekämpfung von Diskriminierung und Armut bei. Dazu werden gezielte Betreuungs-, 
Qualifikations- und Integrationsmaßnahmen auf der Basis von regelmäßigen Analysen angebo-
ten. Auch die Schaffung von niedrigschwelligen Beschäftigungsangeboten und ambulante Maßnah-
men wie etwa Arbeitsassistenz werden eingerichtet. 

Strategiefeld 4: Die Schaffung und Sicherung von Möglichkeiten des Lebensbegleitenden Ler-
nens (Life Long Learning, LLL) wird im Rahmen des Strategiefelds 4 schwerpunktmäßig für be-
nachteiligte Personengruppen durchgeführt werden. Dazu sind einerseits Maßnahmen vorgesehen, 
die direkt auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtet sind, wie etwa das Nachholen von Bil-
dungsabschlüssen, Studienabschlussstipendien, die Bekämpfung von Dropout, spezifische Maßnah-
men für Frauen und zur Integration von MigrantInnen. Der generelle Zugang der Erwachsenenbil-
dungsinstitutionen zum Konzept LLL soll systematisch unterstützt und systemverbessernde Maßnah-
men gesetzt werden. Grundsätzlich ist auch die Qualitätssicherung im Bereich der Berufsausbildung 
Gegenstand der Aktivitäten, vor allem zur Förderung von Schlüsselqualifikationen, zur Festlegung Na-
tionaler Qualifikationsrahmen, bei der Bildungs- und Berufsberatung sowie bei der Modularisierung 
der Lehrlingsausbildung.  

Strategiefeld 5: Die Schaffung und Sicherung von Regionalen Partnerschaften dient der Verbes-
serung des Zusammenwirkens verschiedener Institutionen bei der Verknüpfung von Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik und der Abstimmung mit anderen Politikbereichen auf regionaler Ebene. Dazu 
gehört auch die besonders aufwendige Abstimmung bei der Betreuung von benachteiligten Personen-
gruppen, da dies zumeist die Zusammenarbeit des Arbeitsmarktservice, der Länder und Gemeinden, 
bei behinderten Personen auch des Bundessozialamts und u.U. der Sozialversicherungen erfordert. 
Die Territorialen Beschäftigungspakte wurden eingerichtet, um ein Zusammenwirken dieser Institu-
tionen über die eigenen Zuständigkeiten hinweg zu ermöglichen und damit die Betreuung von Perso-
nen und Themen an den Schnittstellen zu verbessern.  

Alle genannten Maßnahmen in den Strategiefeldern 1 bis 5 sind um die Möglichkeiten des Prinzips 
Innovation zu ergänzen und für Projekte und Aktivitäten im Bereich der transnationalen und inter-
regionalen Kooperation offen (siehe auch horizontale Priorität 4, Territoriale Kooperation). Der 
Grundsatz Gender Mainstreaming ist in allen Bereichen der ESF-Programme anzuwenden (siehe 
Beschreibung oben und in Priorität 5, Abschnitt 3.4, unten). 
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ESF-Programm Phasing Out Burgenland 

Für das Burgenland werden innerhalb dieser Strategiefelder den regionalen Erfordernissen entsprech-
end spezifische Schwerpunktsetzungen vorgenommen, welche im ESF-kofinanzierten OP des Zieles 
Konvergenz (Phasing Out) Burgenland ausgeführt sind (siehe auch Abschnitt 3.5.5). 

Abbildung 3.7: Zielsystem und zugeordnete Schwerpunkte der Priorität 3 des STRAT.AT  
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Quelle: STRAT.AT-Prozess 

(Hinweis: Eine Zuordnung der Strategiefelder zu den Kohäsionsleitlinien und Integrierten Leit-
linien findet sich im Anhang I.) 
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3.4 Horizontale Prioritäten 

Priorität 4: Territoriale Kooperation  

Aufgrund der Lage Österreichs im Zentrum der „neuen“ EU, mit einem Großteil der Bevölkerung in 
Grenzregionen, wovon ein wesentlicher Teil anschließend zu den neuen Mitgliedsstaaten liegt, hat die 
Priorität 4, Territoriale Kooperationen, eine Schlüsselfunktion für die Neugestaltung der regionalen 
Beziehungen in diesem Teil des EU-Gebietes. Dies gilt für alte und neue MS und auch gegenüber der 
Schweiz und Liechtenstein. Der Komplex der Territorialen Zusammenarbeit, der auf drei Ebenen 
(grenzüberschreitend, transnational und interregional) organisiert wird, ist dabei inhaltlich noch weit-
gehend offen. Ein großer Teil der in den Prioritäten 1 bis 3 (und der ergänzend für Städte, den Länd-
lichen Raum, Berggebiete und Grenzregionen) vorgesehenen Strategiefelder sind auch für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit relevant, sodass dieses Aufgabengebiet im wesentlichen als Quer-
schnittsmaterie angelegt ist. Bei den beiden anderen Ebenen werden eher eng eingeschränkte the-
matische Felder vorgeschlagen, was aber noch Gegenstand von Verhandlungen ist.  

Die generelle Entwicklungsstrategie des STRAT.AT zielt auf eine breite regionale Verankerung des 
Übergangs auf eine Wissens-basierte Ökonomie und Gesellschaft. Die dazu erforderlichen neuen 
Wachstumsmuster werden in Zukunft in einem intensiven wirtschaftlichen Zusammenhang im interna-
tionalen Kontext entwickelt und umgesetzt. Für Österreich sind dabei die Vernetzung von Wissen und 
Marktzugängen in neue und künftige MS von großer Bedeutung, aber auch die Vertiefung mit alten 
MS und der Schweiz sind aus regionalpolitischer Sicht wesentliche Impulse. Der für die allgemeine 
Strategie zugrundegelegte breite Innovationsbegriff, der auch nichttechnologische (organisatorische, 
logistische, finanz- und personalwirtschaftliche, vermarktungsrelevante und designorientierte) Innova-
tionen einschließt, ist in Hinblick auf den Aufbau und die Vertiefung dieser Beziehungen ganz wesent-
lich und stellt daher auch einen zentralen Inhalt der Strategie für die Territoriale Kooperation dar. 

Mit den Instrumenten der Priorität Territoriale Kooperation wird dazu beigetragen,  
� die Anpassungs-, Lern- und Innovationsfähigkeit von Regionen und BewohnerInnen in Hinblick auf 

grenzüberschreitende Beziehungen und internationale Kooperationen zu steigern, 
� wirtschaftliche Verflechtungen grenzüberschreitend zu stärken und das regionalwirtschaftliche 

Gefälle zu den neuen MS abzubauen,  
� Organisationsformen für Unternehmen und Verwaltungen zu schaffen, die bei internationalen Akti-

vitäten effektiv und konkurrenzfähig sind und  
� eigendynamische Entwicklungen von österreichischen Regionen im internationalen Kontext zu un-

terstützen und dabei wirtschaftlich schwächere Regionen an Zentren der Innovations- und For-
schungsaktivitäten anzubinden.  

Insgesamt zielt die Priorität 4 darauf ab, nationalstaatliche Grenzen im gemeinsamen Nutzen zu über-
winden, die wirtschaftliche Dynamik in Grenzregionen zu stärken und die territoriale Kohäsion im 
transnationalen und interregionalen Kontext zu fördern.  

Für Österreich im Sinne des STRAT.AT sind folgende übergeordnete Zielsetzungen für die Terri-
toriale Kooperation von besonderer Bedeutung: 

Internationale Ausrichtung der innovations- und wissensbasierten Ökonomie: 

� Die Stärkung der Wissensbasis und Innovationskraft von Unternehmen, Forschungs- und Ausbil-
dungseinrichtungen (mit besonderem Augenmerk auf die Erfordernisse kleinster, kleiner und mittle-
rer Unternehmen) in Hinblick auf das Erfordernis, mit stark wachsenden Aktionsräumen im neuen 
Europa zu operieren. 
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� Die Förderung von Kooperationen in den mit Wissen und Innovation verbundenen Bereichen, wie 
etwa F&E, Technologie, Bildung, Kultur, Design etc. 

� Die Stärkung und Erleichterung grenzüberschreitender und international ausgerichteter Wirt-
schaftsaktivitäten, die Steigerung der internationalen Aktionsradien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, besonders in Grenzregionen.  

Die Entwicklung attraktiver Regionen und wettbewerbsfähiger Standorte im neuen europä-
ischen Raum: 

� Entwicklung attraktiver Standorträume und Beitrag zum Ausgleich der regionalwirtschaftlichen 
Disparitäten im Sinne der Polyzentrischen Entwicklung (EUREK), ausgerichtet auf eine grenzüber-
schreitende Perspektive der Raumentwicklung, zur Verflechtung von Städten und Regionen über 
Grenzen hinweg.  

� Integrierte und nachhaltige Raumentwicklungspolitik durch enge Verknüpfung von ordnungspo-
litischen Ansätzen (Raumplanung) und innovations- und prozessorientierten Instrumenten der 
Regionalentwicklung. 

� Die Weiterentwicklung und Umsetzung moderner Governance-Strategien im grenzüberschreiten-
den/internationalen Kontext 

� Die Organisation und Abstimmung der Planung von Verkehrswegen und Logistik mit dem Ziel der 
Umweltentlastung einerseits und der besseren Verbindung in andere Mitgliedsstaaten anderer-
seits.  

� Der internationale Beitrag zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz, etwa durch die 
Förderung des Wissensaustausches und der Kooperationen im Forschungs- und Unternehmens-
bereich. 

� Die grenzüberschreitende/internationale Planung und Abstimmung der Erhaltung und gleichzeiti-
gen Nutzung von natürlichen Ressourcen, die Sicherung und Nutzung von kulturlandschaftlichen 
Werten durch Managementkonzepte und Steuerungsmaßnahmen. 

� Die Sicherung von Siedlungs- und Wirtschaftsräumen vor Naturkatastrophen durch vorausschau-
ende Planung, Maßnahmen der Risikoprävention und der Risikoreduktion in bestehenden Sied-
lungsgebieten im internationalen Kontext und Abstimmung. 

Die Schaffung von Voraussetzungen für die grenzüberschreitende Integration der Arbeits-
märkte und Steigerung der Anpassungsfähigkeit und Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen: 

� Die Erleichterung der Integration von grenzüberschreitenden Arbeitsmärkten soll vorangetrieben 
werden, wobei insbesondere in Hinblick auf die Aufhebung der Übergangsbestimmungen zu den 
neuen MS ein intensiver Austausch und vorbereitende Strategieentwicklung aufgebaut werden soll. 

� Die Steigerung der Qualität und der zielgruppenadäquaten Fokussierung der Qualifizierung von 
ArbeitnehmerInnen in Hinblick auf die Erfordernisse von grenzüberschreitend agierenden, innova-
tions- und qualitätsorientierten Wirtschaftsbetrieben soll erreicht werden.  

� Die Entwicklung des Wissenspotenzials beider Geschlechter, die regionale Umsetzung und die 
durchgängige Anwendung des Prinzips der Gleichstellung von Frauen und Männern bei der 
Erstellung und Umsetzung von Operationellen Programmen und Förderrichtlinien im internationa-
len Kontext. 

Infrastrukturausbau und größere Investitionsprojekte werden – aufgrund der hier erforderlichen hohen 
Mittel – voraussichtlich ohne SF-Mittel umgesetzt, wobei die für die SF-Kofinanzierung vorgesehenen 
Bereiche (Planung und Projektentwicklung, Begleitmaßnahmen, Steuerungsinstrumente, F&E) wicht-
ige inhaltliche und innovatorische Impulse liefern werden.  



113 

Strategiefeld 1:  
Grenzregionen und grenzüberschreitende Regionalentwicklung  

Zielsetzungen für die Grenzüberschreitende Kooperation  

Aus Sicht Österreichs kommt der grenzüberschreitenden Kooperation besondere Bedeutung zu und 
sollte deshalb als erste Priorität innerhalb der Territorialen Kooperation betrachtet werden. Dies ergibt 
sich aus dem hohen Anteil von grenznahen Regionen am Bundesgebiet und der bereits über zwei SF-
Perioden aufgebauten Kooperationserfahrung.  

Seit der EU-Erweiterung 2004 ist die Bedeutung des Ziels der Angleichung an die wirtschaftliche Situ-
ation der alten Mitgliedsstaaten wesentlich aufgewertet: Die gemeinsame und gleichartig strukturierte 
Programmadministration sollte die Entwicklung und Umsetzung von grenzüberschreitenden, integrie-
renden Projekten im Vergleich zur Vorperiode wesentlich erleichtern und intensivieren helfen. Gleich-
zeitig stellen die Grenzen zwischen alten und neuen MS aufgrund des erheblichen Fördergefälles und 
der weiterhin extrem großen (nominellen) Lohnunterschiede eine besondere Herausforderung für die 
Zusammenarbeit dar. Es ist ein wesentliches Ziel der nächsten Förderperiode, die internationale 
Ausrichtung der Wirtschaftsaktivitäten zu intensivieren, die Aktionsradien v.a. kleiner Unternehmen 
grenzüberschreitend auszudehnen und damit zur Integration der Wirtschaftsräume beizutragen. 

Aufgrund der räumlichen Konfiguration Österreichs und des engen räumlich-funktionellen und wirt-
schaftlichen Zusammenhangs mit den jeweiligen Nachbarregionen ist die Fortführung und Intensivie-
rung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Abschnitte gegenüber den alten MS eben-
falls von großer regionalpolitischer Bedeutung. Sie soll dazu beitragen, regionale Lagenachteile zu 
überwinden, neue ökonomische Entwicklungspotenziale, Einzugsbereiche und Entwicklungspartner-
schaften zu erschließen.  

Die bereits bestehende hohe Zahl von Kontakten und laufenden Projekten rechtfertigt, in Zukunft 
einen Qualitätssprung bei der Entwicklung von grenzüberschreitenden und die funktionelle Struktur 
der Grenzregionen verändernden Projekten anzustreben, mit dem Ziel, mittel- bis längerfristig inte-
grierte regionale Wirtschaftskreisläufe, Arbeitsmärkte und kulturelle Beziehungen herzustellen.  

Die Erfahrung in den bisherigen Jahren der Umsetzung von Interreg-Programmen und -Projekten 
lautet, dass es wesentlich ist, eine hohe Kontinuität der beteiligten Personen/Trägerinstitutionen auf 
der Ebene der Projekte, aber auch der Programmumsetzung zu bewahren, da die Komplexität für 
Aktivitäten im grenznahen oder grenzüberschreitenden Raum sehr hoch ist und erhebliches Wissen 
über die jeweiligen rechtlichen und institutionellen Voraussetzungen sowie über die inhaltlichen Ziel-
setzungen erfordert. Gleichzeitig wird es erforderlich sein, die bisherigen organisatorischen und admi-
nistrativen Vorkehrungen und Abläufe einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und daraus Ver-
besserungsvorschläge für die kommende Periode abzuleiten. 

Strategie 

� Räumlich und thematisch hohe Programmflexibilität, mit der Chance zur Programmanpassung 
während der Laufzeit (auf Basis eines entsprechenden thematischen Umsetzungsmonitorings); 
kontinuierliche Fortschreibung der Programmziele und -schwerpunkte 

� Strategische Themenfelder werden bilateral als Ausgangsbasis für die Programmierung definiert 
und in der Umsetzung mit (pro-aktiver) Projektentwicklung in diesen thematischen Feldern gear-
beitet (nicht jedoch mit offenen, thematisch ungezielten Calls)  

� Oberste Priorität haben die Qualität der Projekte und das erkennbare Engagement der Projektträ-
gerInnen, vorgeschlagene Projekte im Sinne der Programmziele auszurichten und umzusetzen – 
dies erfordert auch die oben erwähnte Flexibilität bei der räumlichen und thematischen Programm-
umsetzung 
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� Aufgrund des geographisch stark unterschiedlichen Charakters der einzelnen Grenzabschnitte 
werden die Strategischen Themenfelder das Spektrum der insgesamt in den Kohäsionsleit-
linien vorgesehenen Inhalte weitgehend ausschöpfen: Abschnitte mit städtischen Ballungsräu-
men, ländlich-peripheren Regionen, Schutzgebieten und mit wertvollen (alpinen) Landschaften 
haben sehr unterschiedliche Entwicklungsperspektiven und dementsprechend verschiedenen 
Fokus bei der Art von relevanten Entwicklungsprojekten. 

Strategiefeld 2:  
Transnationale und Interregionale Kooperation  

Zielsetzungen für die Transnationale und interregionale Kooperation im EFRE-Bereich 

Die Erfahrungen der letzten Programmperiode führen zu der Einschätzung, dass es in Hinblick auf die 
Generierung von qualitativ hochwertigen Projekten erforderlich ist, der Phase der Projektdefinition, 
PartnerInnenwahl und Projektselektion erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Qualität der Projekte 
und der ProjektträgerInnen scheint wichtiger als die Erfüllung einer vorgegeben inhaltlichen und regio-
nalen Programmstruktur. Dies betrifft in besonderem Maß das Erfordernis, Projekte entlang themati-
scher und räumlich-funktioneller Aufgabenstellungen definieren zu können (z.B. Entwicklung innovati-
ver Clusterkonzepte, Donaukorridor, Städtenetze in einem bestimmten Achsenraum etc.) und dabei 
über vorgegebene Grenzen von Kooperationsräumen (z.B. CADSES, Alpenraum) hinausgehen zu 
können. Dies schließt auch benachbarte Staaten, insbesondere in der Balkanregion ein, da es sehr 
wichtig ist, vorbereitende integrative Schritte auch für jene Staaten zu setzen, deren Beitrittsperspek-
tive noch unklar ist, die aber in einem engen räumlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem 
benachbarten EU-Territorium zu sehen sind (z.B. Kroatien, Serbien-Montenegro). 

Wesentliche Ziele der neuen Periode liegen bei der Herstellung von Erfahrungsaustausch für öffent-
liche Einrichtungen, Kooperationen bei übergreifenden Themen wie Wassermanagement, Risikovor-
sorge, Entwicklung von Verkehrsachsen sowie beim Auf- und Ausbau von Wirtschaftskooperationen. 
Ein besonderer Akzent liegt bei der Konzipierung von sektorübergreifenden Projekten (z.B. Tourismus 
und Umwelt, Verkehr und Umwelt, Zusammenhang mit der Umsetzung der Alpenkonvention) sowie 
bei der Fortführung von Kooperationsnetzwerken (z.B. UTA-Net u.ä.). Diese Kooperationen sind als 
Ergänzung zur konkreten Projektplanung und Förderung von (Infrastruktur-) Investitionen zu sehen. 

Inhaltlich ist es wesentlich, in der neuen Programmperiode das in der vergangenen aufgebaute The-
menspektrum fortsetzen und vertiefen zu können, wobei Ergänzungen und neue Elemente, die aus 
der Integration der Lissabon- und Göteborg-Agenden resultieren, berücksichtigt werden sollen.  

Strategie 

� Räumlich und thematisch hohe Programmflexibilität (bei transnationalen Programmen von Projek-
ten über die Grenzen der definierten Kooperationsräume hinausgehend, Projekte auch zu mehr als 
einem Programm zuordenbar);  

� Programminhalte orientiert am gesamten Aktivitätsspektrum des STRAT.AT24 

                                                      
24  D.h. breiter als bisher im Entwurf zu den KLL vorgesehen; dort sind transnational  die Verwirklichung der europäischen 

Verkehrskorridore (und besonders der grenzüberschreitenden Abschnitte), Vorbeugungsmaßnahmen gegen Naturgefahren, 
Wasserwirtschaft auf Ebene des Einzugsgebiets, integrierte Zusammenarbeit auf See sowie FuE-/Innovationsnetze 
vorgesehen; interregional sind es die Stärkung von Innovation, KMU und Unternehmertum, Umweltschutz und 
Risikoprävention, der Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren im Bereich der Stadtentwicklung, die 
Modernisierung des öffentlichen Dienstes (wie Einsatz von IKT im Gesundheitswesen und auf Regierungsebene) und die 
Durchführung von Kooperationsprogrammen sowie Studien und Datenerhebungen, außerdem der Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren in den Bereichen Stadtentwicklung, soziale Eingliederung, Beziehungen zwischen 
Stadt und Land sowie die Durchführung von Kooperationsprogrammen.  
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� Inhaltliche Programmanpassungen während der Laufzeit (auf Basis eines entsprechenden thema-
tischen Umsetzungsmonitorings); Fortschreibung und Adaptierung der Programmschwerpunkte 

� Strategische Themenfelder zur Orientierung für die Projektentwicklungsphasen, aktiver Projektent-
wicklung in den thematischen Feldern  

� Ausschlaggebend für die Genehmigung ist primär die Qualität der Projekte und das Engagement 
der ProjektträgerInnen, weiters die Einpassung in die vorgesehenen Themenfelder 

Transnationale und Interregionale Zusammenarbeit im ESF-Bereich  

Die inhaltliche Arbeit von Projekten wie auch von Studien und Evaluierungen kann durch den Aus-
tausch und die Zusammenarbeit mit Projekten in anderen Regionen oder auch Staaten verbessert 
werden. Die Ergebnisse der Gemeinschaftsinitiativen EQUAL und zuvor von EMPLOYMENT und 
ADAPT haben dies immer wieder bewiesen. Transnationale bzw. interregionale Zusammenarbeit ist 
jedoch kein Selbstzweck, d.h. sie kann nicht für sich alleine stehen. Dort wo sie im Sinne der obigen 
Ausführungen eine sinnvolle Ergänzung darstellt, soll sie daher im Rahmen des ESF-Programms er-
möglicht und unterstützt werden. Dieser Austausch kann und soll nach inhaltlichen Kriterien ausge-
wählt und organisiert werden und damit unabhängig davon, ob das jeweilige „Partnerprojekt“ ESF-
gefördert ist oder nicht.  

Auf Programmebene lässt sich dieser Grundsatz am besten dadurch verwirklichen, dass es ein uni-
verselles Prinzip wird und nicht eingeschränkt auf einen bestimmten Personenbereich oder ein 
bestimmtes Thema eingegrenzt wird. D.h., es wird bewusst kein eigener Schwerpunkt geschaffen, in 
dem bestimmte Projektformen für eingeschränkte Zielgruppen transnational bzw. überregional durch-
geführt werden (müssen), während außerhalb dieses Schwerpunktes diese Formen der Zusammen-
arbeit keine Unterstützung finden würden. Es wird vielmehr allen Projekten im Rahmen des Pro-
gramms uneingeschränkt von der Zielgruppe, den Förderinstrumenten und dem Programmschwer-
punkt die Möglichkeit eröffnet, ihr Vorhaben um transnationale und/oder überregionale Elemente zu 
erweitern. Ausschlaggebend ist allein die unmittelbare arbeitsmarktpolitische Projektrelevanz. Die Ent-
scheidung darüber wird dementsprechend von den jeweils zuständigen Förderstellen im Einzelfall 
oder auch im Rahmen von Richtlinien für Förderungen getroffen. 

Zusätzlich zu diesen auf die einzelnen Maßnahmen hin orientierten Aktivitäten besteht die Möglichkeit, 
im Rahmen der transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit themenbezogene Aktivitäten zur 
Unterstützung des gegenseitigen Lernens, zum Erfahrungsaustausch und zur Verbreitung von be-
währten Methoden umzusetzen. 

Ziel der Zusammenarbeit auf transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit ist die Verbesse-
rung der Arbeit und der Ergebnisse von ESF-geförderten Projekten und Maßnahmen. 
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Abbildung 3.8: Zielsystem und zugeordnete Schwerpunkte der Priorität 4 des STRAT.AT  
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Quelle: STRAT.AT-Prozess 

(Hinweis: Eine Zuordnung der Strategiefelder zu den Kohäsionsleitlinien und Integrierten Leit-
linien findet sich im Anhang I.) 
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Priorität 5: Governance zur Umsetzung der EU-Strukturfonds-
Programme in Österreich 

Zielsetzungen  

Es wird davon ausgegangen, dass in Österreich die Verwaltungsorganisation, die Erfahrungen mit der 
Programmumsetzung und die fachlichen Kapazitäten gegeben sind, um eine erfolgreiche Umsetzung 
der SF-kofinanzierten Programme zu gewährleisten. 

Komplexe Entwicklungsziele können jedoch nicht allein in Form traditioneller Verwaltungsabläufe – 
mögen sie noch so effizient sein – erreicht werden. Sowohl das dazu erforderliche Wissen – vielfach 
als „tacit knowledge“ personengebunden – als auch die Mittel zur Umsetzung sind auf eine Vielzahl 
von öffentlichen und privaten TrägerInnen auf lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene verteilt. 
Durch geeignete Einrichtungen, Verfahren und Kommunikationsformate („Governance“) sowie orien-
tiert auf die in diesem Dokument formulierten strategischen Zielsetzungen sollen  
� Wissen und Fertigkeiten dieser verschiedenen TrägerInnen erschlossen,  
� Lernprozesse zum Erfahrungsaustausch organisiert,  
� gemeinsame Aktivitäten – sofern erforderlich – initiiert und  
� diese in Hinblick auf Wirkung und Mitteleinsatz effizient koordiniert werden.  

Österreich verfügt gerade im Bereich der Regionalpolitik über langjährige Erfahrung in der „governan-
ce“ zur partnerschaftlichen Umsetzung komplexer Entwicklungsstrategien, sowohl auf regionaler Ebe-
ne als auch zwischen den Verwaltungen des Bundes und der Länder. Diese Erfahrungen sollen ge-
nützt werden; auf bewährten bisherigen Ansätzen soll aufgebaut werden.  

Strategiefeld 1:  
Governance auf nationaler Ebene  

Auf gesamtösterreichischer Ebene soll – koordiniert im Rahmen der Österreichischen Raumordnungs-
konferenz (ÖROK) – die programmübergreifende Kooperation zwischen den PartnerInnen aus der 
Bundes- und Landesverwaltung, den Gemeindebünden, Sozialpartnern und NGOs weiter vertieft 
werden. Die in der Programmperiode 1995-1999 im Rahmen des ÖROK-Unterausschusses „Regio-
nalwirtschaft“ begonnene und in der Periode 2000-2006 in Form der „Arbeitsgruppe Verwaltungs-
behörden“, gemeinsamer Sitzungen der Begleitausschüsse, koordinierter Vorgangsweise bei der Pro-
grammevaluierung („KAP-Eva“) und bei der Erarbeitung des Einzelstaatlichen Strategischen Rah-
menplans („STRAT.AT“) weiterentwickelte partnerschaftliche Arbeitsmethode soll zu einem effizient 
laufenden Prozess der strategischen Begleitung und Reflexion der Umsetzung der österreichischen 
Kohäsionsstrategie verfestigt werden.  

In diesem Zusammenhang sollten – im Sinne einer „strategic policy intelligence“ – die bereits beste-
henden, programmübergreifend für den EFRE und ESF eingerichteten Monitoringssysteme zur Pro-
grammumsetzung weiter verbessert, in Richtung auf ein methodisch zuverlässiges Wirkungsmonito-
ring weiterentwickelt und um prospektive Komponenten erweitert werden. Der Austausch von Ergeb-
nissen, Erfahrungen und Daten mit bestehenden oder künftigen nationalen Monitoringsystemen in 
anderen Bereichen, z.B. im Bereich FTE, ist anzustreben.  

Zur Optimierung der Wirtschafts-, Technologie- und Forschungsförderung in Österreich ist es erfor-
derlich, nicht nur das Förderungsvolumen für Forschung und technologische Entwicklung auszuwei-
ten, sondern die jeweiligen regionalen Strategien und Förderungsinfrastrukturen stringenter aufein-
ander abzustimmen. Dadurch sollen Programme, Strategien und Instrumente zielgerichtet und auf-
einander abgestimmt zum Einsatz gebracht werden. Dazu sollen Prozesse der Strategie-Abstimmung 
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und der Kooperation etabliert werden und zu einer klaren funktionalen Gliederung der Verantwortlich-
keiten auf Bundes- und Landesebene führen. Nach der Straffung der Förderungslandschaft (mit aws, 
FFG und Reform des FWF) sind die nächsten Schritte zur Optimierung der Förderungsstrukturen für 
Forschung, Innovation und Wirtschaftsentwicklung auf der Programmebene zu setzen. Österreichs 
Förderungssystem soll durch ein effizientes Portfolio-Management mit Methoden des Monitorings und 
der Evaluierung weiterentwickelt werden, um die Förderungsinstrumente und Mittel zielgerichtet und 
aufeinander abgestimmt zum Einsatz zu bringen (Rat für Forschung, Technologie und Entwicklung, 
2005).  

Ein Teil der in Priorität 1 vorgesehenen Aktivitäten, bspw. die Identifizierung von Stärkefeldern sowie 
die Analyse von Lücken und Engpässen in Innovationssystemen, können als Governance für die 
Innovationspolitik bezeichnet werden. Sie setzen zwar auf der regionalen Ebene an (s.u.), reichen 
inhaltlich aber auf die nationale und internationale Ebene. 

Strategiefeld 2: Regional Governance 

Regionen haben besondere Bedeutung für die Innovations- und Wettbewerbfähigkeit ganzer Volks-
wirtschaften. In Zeiten beschleunigten technologischen Wandels und der Globalisierung der Wirtschaft 
transformieren regional verankerte AkteurInnen neues Wissen und machen es für lokale Gegeben-
heiten nutzbar. Eine gezielte Regionalentwicklung kann durch die koordinierende Unterstützung der 
Zusammenarbeit solcher AkteurInnen in Innovationsnetzwerken regionale Lernprozesse auslösen, 
aus denen neue Kompetenzfelder entstehen. Auf diese Weise hat regional fokussierte Wirtschafts-, 
Technologie- und Beschäftigungspolitik einen essentiellen Beitrag zur Sicherung der wirtschaftlichen 
und technologischen Wettbewerbsfähigkeit zu leisten.  

Im Lichte der bisherigen Erfahrungen kommt intermediären Einrichtungen zur professionellen Wahr-
nehmung des Wissensmanagements, des Systemlernens und der koordinierten Projektentwicklung 
und Programmumsetzung eine zentrale strategische Bedeutung zu. Diese sollen in der Periode 2007-
2013 ausgebaut und vertieft werden. Auf regionaler Ebene wurden in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Formen intermediärer Einrichtungen zur Beratung und Vernetzung lokaler AkteurInnen 
(Gemeinden, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen) etabliert: Regionalmanagements und 
LEADER-Managements, Technologietransfereinrichtungen, Clustermanagements, Managements für 
Territoriale Beschäftigungspakte, Tourismusverbände, Beratungseinrichtungen für Stadt- und Dorf-
erneuerung, Umwelt- oder Kulturorganisationen etc. Die besondere Rolle dieser regionalen Einrich-
tungen liegt in der Funktion als Schnittstelle und Vermittler von Top-Down-Impulsen (z.B. über neue 
Initiativen, Projekte, Förderungen) zu den AkteurInnen und als Unterstützer von Bottom-up Aktivitäten 
in Richtung übergeordneter Verwaltungs- und Support-Einrichtungen. 

Der Ausbau und die Weiterentwicklung dieser Einrichtungen kann – je nach den spezifischen örtlichen 
Gegebenheiten und Bedürfnissen – folgendes beinhalten: 
� bessere Vernetzung der intermediären Einrichtungen einer Region untereinander 
� Beseitigung allfälliger Schwachstellen, z.B. durch überlappende oder unklar definierte Aufgaben 

ähnlicher Einrichtungen in einer Region 
� Schließen von Lücken im System regionaler intermediärer Einrichtungen (z.B. zur Stadt-Umland-

Kooperation, zum verbesserten Innovationstransfer von Leitunternehmen (Pioniere, Technologie-
geber) sowie von Universitäten und Fachhochschulen zur breiten Zahl der KMU 

� weitere Professionalisierung (Höherqualifizierung der Beschäftigten, Organisationsentwicklung) 
� Grenzüberschreitende Vernetzung über Landes- und Staatsgrenzen hinweg, letzteres z.B. in Form 

der EUREGIOs. 
� Einbindung von Institutionen der Umweltpolitik  
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� Einbindung der österreichischen Institutionen in internationale Netzwerke  
� Reflexions- und Lernvorgänge im regionalen Kontext, die es erlauben, die gemachten Erfahrungen 

(Erfolge und Misserfolge) sachlich und im systemischen Zusammenhang zu bewerten und daraus 
Folgerungen für folgende Projekte und Umsetzungsschritte zu ziehen.  

Strategiefeld 3:  
Gender Mainstreaming in einer wissens-basierten, innovationsorientierten regiona-
len Wirtschaftsentwicklung  

Wie mit Bezug auf den hier zugrunde gelegten, weiter gefassten Innovationsbegriff bereits erwähnt 
und wie in der Mitteilung der Europäischen Kommission zur „Anpassung des innovationspolitischen 
Ansatzes im Rahmen der Lissabon-Strategie“ aus dem Jahr 2003 festgehalten ist, müssen Innova-
tionsprozesse heute aus „systemischer Sicht“ als Ergebnis komplexer Wechselbeziehungen zwischen 
Personen, Organisationen und ihrem Tätigkeitsumfeld verstanden werden. Kritisiert wird in diesem Zu-
sammenhang von der Europäischen Union mittlerweile sehr explizit, dass die öffentlichen Maßnah-
men, durch die Zahl der innovativen Unternehmen vergrößert und die Effizienz und der Erfolg dieser 
Unternehmen gefördert werden soll, derzeit noch immer zu stark auf einem relativ engen Innovations-
begriff basieren, der technologiezentrierter Forschung einen bzw. den zentralen Einfluss auf Innova-
tionsprozesse zuschreibt. 

In diesem Zusammenhang ist die starke Genderrelevanz innovationspolitischer Strategien und die 
Chancen, die sich aus einer besseren Einbeziehung von Frauen in die regionale Innovationsdynamik 
ergeben, zu verstehen. Sowohl die Institutionen, über die regionale Innovationspolitik betrieben wird, 
als auch die Leitlinien politischer Förderprogramme, die diese Institutionen (mit)formen und die Art 
und Weise (mit)bestimmen, in der sie agieren, werden im Regelfall als „geschlechtslos“ konzipiert. 

Die „Gender-Relevanz“ von Regional-, Innovations-, Technologie- und Wirtschaftspolitik wurde daher 
bis heute sehr selten explizit thematisiert und diskutiert. Damit verbunden fällt es auch relativ leicht, 
diese Politiken und die durch und über sie generierten Programme, Maßnahmen und Projektaktivi-
täten immer wieder als „geschlechtsneutral“ zu qualifizieren (so wurde z.B. im Rahmen der Zwischen-
evaluierung 2003 des Ziel 2-Programms für die Steiermark festgehalten, dass über 90% aller Projekte 
als „geschlechtsneutral“ eingestuft wurden). 

Künftig sollen in Österreich (bisher hemmende) geschlechterspezifische Markierungen sowohl in den 
allgemeinen Leitlinien regionaler Innovationspolitik als auch in der konkreten Form der „regionalen 
Innovationssysteme“ abgebaut werden. Die Geschlechterdimension soll auch im Bereich der Wirt-
schafts- und Beschäftigungspolitik in Richtung einer Gleichstellungsorientierung umgesetzt werden.  

In diesem Sinne sollte nach Möglichkeit bei der Entwicklung der Operationellen Programme, bei der 
Überarbeitung der damit verbundenen Förderungsaktivitäten (Richtlinien) und bei der Begleitung der 
Umsetzung ein Prozess zur Überprüfung der genderspezifischen Wirkungen eingeschaltet werden. 
Dabei kann die Fortsetzung und Vertiefung der Überprüfung und Weiterentwicklung der Förderricht-
linien mit GM-Kriterien einen wichtigen Beitrag leisten, da auf dieser konkreten Ebene und in intensi-
ver Zusammenarbeit mit den Förderstellen ein inhaltlich wirkungsvoller Input geleistet werden kann. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, in der laufenden Programmumsetzung die Aspekte des Gender 
Mainstreaming kontinuierlich zu beobachten und zu analysieren, etwa über die entsprechende 
Gestaltung und Detaillierung des Monitoring-Systems. Auch die Einschulung der die Eingaben durch-
führenden Stellen und die Qualitätssicherung der Auswertungen und Analysen ist dabei zu gewähr-
leisten. Die Entwicklung spezifischer Maßnahmen und Projekte, die auf innovative Weise zur Verbes-
serung der genderspezifischen Verfahrensweisen im Bereich der Wirtschaftsförderung beitragen, 
stellen eine weitere Möglichkeit dar, das Wissen und die Methoden der innovationsorientierten Wirt-
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schaftsentwicklung zu erweitern25. Damit könnte ein Beitrag dazu geleistet werden, das gesamte Ent-
wicklungspotenzial der österreichischen Regionen zu nutzen. 

Wegen der Gefahr, Entwicklungspotenziale von Frauen auszuschließen, soll nicht nur ein primär tech-
nisch organisierten Wissenstransfers u.ä. gefördert werden, sondern die Aktivitäten stärker auch auf 
einen sozialwissenschaftlichen Wissenstransfer und nichttechnologische Innovationsprozesse ausge-
richtet sein (P1, Strategiefeld 1). Dies entspricht neben der Gleichstellungsorientierung auch den Leit-
linien zur Innovationspolitik der Europäischen Kommission, in denen explizit gefordert wird, weniger 
stark auf technische und mehr auf soziale Innovationen zu setzen.  

Im Bereich Innovationsmanagement geht es um Lern- und Unterstützungsprozesse, d.h. um fokus-
sierte, individuell maßgeschneiderte Qualifizierungsangebote. Dabei soll auch Raum und Zeit vorge-
sehen werden, um kommunikative Lernprozesse organisieren zu können (P1 Strategiefelder 2, 3 und 
6). 

Als Ausgangsfragestellung in P1, Strategiefeld 4, Standortentwicklung, sollte nicht nur die Frage ste-
hen, wie Frauen besser in „das Bestehende“ integriert werden können, sondern auch der Frage nach-
gegangen werden, wie und auf welche Weise Frauen durch „das Bestehende“ ausgeschlossen wer-
den, um von dort zu neuen Herangehensweisen zu kommen. Diesbezüglich können Pilotprojekte 
Ausschlussmechanismen analysieren und Ansätze zur Inkludierung entwickeln. 

Die gleichstellungsorientierte Strategie in P1, Strategiefeld 7, Gründungen, orientiert sich neben der 
Forcierung des technologienahen Bereichs auch an der Förderung weiblicher Unternehmer mit regio-
naler Ausrichtung. Damit gemeint sind etwa der Aufbau von innovativen Kooperationen in traditionel-
len Frauenbranchen (z.B. Tourismus, Sozialwirtschaft), die Vernetzung von innovativen Klein(st)-
Unternehmerinnen mit Forschungseinrichtungen und Großunternehmen, maßgeschneiderte Aus-
bildungs- und Qualifizierungsangebote für Frauen (Unternehmerinnen) und die gezielte Einbindung in 
internationale Projekte u. Ä. m. 

 

                                                      
25  Dazu können auch innovative Frauen- und Gleichstellungsprojekte beitragen 
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Abbildung 3.9: Zielsystem und zugeordnete Schwerpunkte der Priorität 5 des STRAT.AT  
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Quelle: STRAT.AT-Prozess 

(Hinweis: Eine Zuordnung der Strategiefelder zu den Kohäsionsleitlinien und Integrierten Leit-
linien findet sich im Anhang I.) 
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3.5 Territoriale Besonderheiten 

Die Lage Österreichs und seine topographischen Besonderheiten mit den hohen Anteilen an Länd-
lichen Regionen, Berggebieten und Grenzregionen erfordern ein sehr hohes Maß an regionaler Diffe-
renzierung bei den eingesetzten Entwicklungsmaßnahmen. Die Ausrichtung der Kohäsionspolitik auf 
spezifische räumliche und geographische Gegebenheiten wird in den Artikeln 8 (städtische Gebiete) 
und 9 (ländlicher Raum) der EFRE-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.1080/2006 des Rates) sowie in 
Artikel 4(2) der ESF-Verordnung (Verordnung (EG) Nr.1081/2006 des Rates) zum Ausdruck gebracht. 
Der darauf Bezug nehmende Teil der Kohäsionsleitlinien ist daher für die Ausrichtung der österreichi-
schen SF-Programme von besonderer Relevanz. In diesem Abschnitt werden die Strategien zur 
Entwicklung von für Städtische Regionen und für den Ländlichen Raum zusammenfassend darge-
stellt; Akzentuierungen und Ergänzungen der in den Prioritäten 1 bis 3 beschriebenen Strategiefelder 
werden im Sinne der Optionen der genannten Artikel additiv aufgenommen.  

3.5.1 Entwicklungsimpulse in städtischen Regionen 

Städtische Regionen – Entwicklungszielsetzungen  

Städtische Regionen bilden wesentliche Wachstumsmotoren der österreichischen Wirtschaft. Harte 
Standortfaktoren, v.a. Verkehrsanbindung, und die Ausstattung mit Wissensinfrastruktur sind neben 
der Qualifikation der Arbeitskräfte sowie „weicher“ Faktoren, wie Sicherheit und regionaler Lebens-
qualität, entscheidend für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Standortraumes Stadt.  

Die anhaltende Abwanderung in Stadtumlandgebiete, zunächst durch die Wohnbevölkerung, zuneh-
mend für wirtschaftliche Funktionen, erhöhen den Siedlungsdruck im Umland. Mit der Ausdehnung der 
städtischen Regionen und der zunehmenden räumlichen Trennung einzelner Funktionen – bei gleich-
zeitig steigenden qualitativen Ansprüchen der Gesellschaft – entsteht ein wesentlich höheres Ver-
kehrsaufkommen. Diese höhere Mobilitätserfordernis wird vorwiegend durch den motorisierten Indivi-
dualverkehr bewältigt, was insgesamt zu einer Verschlechterung der Umweltbedingungen in städti-
sche Räumen beiträgt, aber auch die wirtschaftlichen Erreichbarkeitserfordernisse beeinträchtigt.  

Das Ziel der polyzentrischen Entwicklung (EUREK) bedeutet für den spezifischen österreichischen 
Kontext, dass alle wichtigen Stadtregionen ihre internationale Bedeutung und Positionierung weiter-
entwickeln und ausdifferenzieren sollen. Wien hat mit seiner Größe und Lage die Chance, eine im 
mitteleuropäischen Raum wesentliche Position zu entwickeln und sollte dies im Interesse Österreichs 
und der heimischen Wirtschaft wahrnehmen. Für die anderen größeren (Landeshaupt-)Städte gilt dies 
in ihrem jeweiligen (internationalen) Bezugsraum und Kooperationsnetzwerk in analoger Weise.  

Innerhalb der städtischen Regionen sollen Kernstädte mit Verdichtung und Funktionsanreicherung an 
spezifischen Standorten ihre – vorwiegend im hochrangigen Dienstleistungssegment angesiedelte 
Kernkompetenz ausbauen. Ein zentrales Anliegen der städtischen Regionen ist es, Unternehmens-
zentralen, Steuerungseinheiten, F&E-Funktionen zu halten oder zu gewinnen. Dafür sollen attraktive 
Standorte entwickelt und in Abstimmung mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie 
umweltverträglichen Individualverkehrs und qualitativen Standortumfeldverbesserungen angeboten 
werden. Damit soll der Gefahr eines Funktionsverlustes der Kernstädte durch die Ausdehnung der 
Stadtumlandgebiete entgegengewirkt werden. 

Stadtregionen sollen generell Vorranggebiete für den öffentlichen Verkehr und umweltverträglichen 
Individualverkehr sein. Die Siedlungsplanung soll mit der bestehenden und geplanten Infrastruktur 
abgestimmt werden – mit dem Ziel, sowohl die wirtschaftliche Standortqualität als auch die 
Lebensqualität in den Stadtregionen zu sichern und zu verbessern. 
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Zu- und Abwanderungsbewegungen verschiedener sozialer Gruppen, Migration und Standortverlage-
rungen verschiedener Wirtschaftszweige führen zu einem Funktionswandel in Teilbereichen der Kern-
städte. Dabei entstehen in einzelnen Stadtteilen räumlich konzentriert soziale Probleme auf, was in 
Folge zu sich weiter verstärkenden Problemen führen kann. Wachsende sozialer Ungleichheit durch 
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte, Reformen im wohlfahrtsstaatlichen System, und Veränderungen bei 
Mietgesetzen und Wohnbau tragen zu räumlicher Segregation von armutsgefährdeten Bevölkerungs-
gruppen in bestimmten Stadtteilen oder Regionen bei. Diesen Tendenzen soll durch ein gezielten 
Instrumenten-Mix im Bereich der Stadterneuerung (Verbesserung der Wohnungen, der Gebäude, des 
Wohnumfeldes, der Infrastruktur und der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft) begegnet werden.  

Strategie 

Im Wechselspiel zwischen notwendigen Agglomerationseffekten, sozialen Problemen und der Gefahr 
von Funktionsverlusten der Städte, sollen städtische Gebiete sowohl für ihre BewohnerInnen als auch 
für die Wirtschaft attraktiv und nachhaltig gestaltet werden. Dabei sollen folgende Maßnahmenarten 
vorrangig eingesetzt werden: 

Wissensbasis, F&E, Gewerbe, Dienstleistungen, Kultur 

� Generell betreffen die in den Abschnitten zu Innovation, betrieblicher Entwicklung und F&E-Infra-
struktur genannten Zielsetzungen – der Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit zwischen 
Städten aber auch zwischen Kernstädten und Umlandregionen – Stadtregionen in besonderer Wei-
se: hochrangige Technologie-, Forschungs- und Innovationsinfrastruktur, Clusterinitiativen, auch in 
Verbindung mit Kultur und Creative Industries 

� Der Ausbau des im Bereich städtischer Umwelt- und Energietechnologien vorhandenen Know-how 
zu international relevanten Kompetenzfeldern (z.B. bei Ver- und Entsorgungstechnologien, Ener-
gieerzeugungs- und –einsparungstechniken, bei der thermischen Sanierung des Baubestandes, 
bei der Anwendung von Passivhaus-Standards im Wohnbaue etc.) 

� Förderung innovativer einzelbetrieblicher Investitionen, im Bereich kleinster (Dienstleistungs- und 
Handels-)Unternehmen, u.a. in Hinblick auf die Entwicklung innerstädtischer Gebiete mit Migrant-
Innenbevölkerung  

� Entwicklung innovativer Kulturangebote, Nutzung der kulturellen Stärken und Impulse für kulturelle 
Innovationen – z.B. Clusterentwicklung im Bereich Creative Industries 

� Steigerung der Qualifizierung von UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen (z.B. Beratung/Coa-
ching, Weiterqualifizierung Berufstätiger) auch mit dem besonderen Aspekt der Integration von 
Berufstätigen mit Migrationshintergrund 
Bildung und Bildungspolitik in ihrer gesamten Bandbreite sind dabei auch unter dem Gesichtspunkt 
der Befähigung zur Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen im Sinne der Entwicklung einer 
solidarischen Gemeinschaft zu sehen. 

� Entwicklung innerstädtischer Teilräume mit partizipativen, integrierten Strategien (aufbauend auf 
den Erfahrungen z.B. mit URBAN-Programmen), Revitalisierung innerstädtischer, öffentlicher 
Räume, funktionelle und soziale Durchmischung, Abbau von Segregationstendenzen durch Revita-
lisierungsmaßnahmen; Behebung struktureller Defizite in älteren Stadterweiterungsgebieten. 

� Innerstädtische Standortentwicklung unter Nutzung von größeren Brachflächen, alten industriellen 
Anlagen oder Verkehrsinfrastrukturen zur Aufwertung der Attraktivität innerstädtischer Lagen, mit 
Verdichtungspotenzial und ÖV-Anschluss als Investitionsanreiz  

� Nutzung der zentralen Knotenlage und Ausbau der vorhandenen logistischen Kompetenz zum 
Ausbau von multimodalen Knoten, Hafenbereichen und Güterverteilzentren mit der Doppelfunktion 
Belebung der Wirtschaft und Optimierung der Verkehrsströme in Hinblick auf Umweltentlastung 
(Bahn, Wasserstraße) 
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Kooperationen von Gebietskörperschaften, Raumordnung, Verkehr und Mobilitätsmana-
gement  

� Support und Moderation bei der regionalen Zusammenarbeit (z.B. bei interkommunalen Entwick-
lungsprojekten, der Planung und dem Management von Verkehrsprojekten, Naherholungseinrich-
tungen, etc.), Stadt-Umland-Management 

� Koordination und Vernetzung von Gebietskörperschaften auch im größeren regionalen/über-
regionalen Kontext, z.B. zwischen Städten, Regionen, F&E-Einrichtungen, Vermarktungsorgani-
sationen zu bestimmten Themen  

� leistungsfähige innere und äußere Verkehrserschließung, aber auch ÖPNV-Verkehrserschließung 
in enger Abstimmung mit Raumordnung und Standortentwicklung; innovatives Mobilitätsmanage-
ment, Steuerung der Verkehrsströme (siehe auch Abschnitt Verkehr) 

� öffentliche Investitionen zur Sicherung wirtschaftlicher Qualitäten sowie von Wohn- und Freizeit-
qualität in der gesamten Stadtregion, Angebotsentwicklung in enger Abstimmung und synergetisch 
mit Natur- und Kulturmanagement (z.B. Naturparke, Natura 2000-Gebiete u.a.)  

Rahmenbedingungen  

Zur Unterstützung dieser wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie soll ein ordnungspolitisches Maßnah-
menbündel verschiedener öffentlicher TrägerInnen, vor allem in Hinblick auf die Steuerung der Stand-
ort- und Siedlungsentwicklung, eingesetzt werden: 
� Raumordnungsmaßnahmen zur Begrenzung des Flächenverbrauchs, Vorrang für Siedlungsver-

dichtung vor -erweiterung und Siedlungskonzentration, aktive, vorausschauende und koordinierte 
Raumordnung mit darauf ausgerichteter Bodenmobilisierung, effizientes Flächenmanagement 

� Rahmensetzungen und Entwicklungsleitlinien der überörtlichen Raumordnung, insbesondere 
Festlegung überörtlicher Siedlungsgrenzen, Abgrenzung und Schutz der Grün- und Freiräume von 
regionaler Bedeutung  

Damit diese Maßnahmen sehr verschiedener öffentlicher TrägerInnen insgesamt wirksam und effizient 
eingesetzt werden können, ist ein partnerschaftliches Zusammenwirken – sowohl zwischen den 
Gemeinden der Stadtregion als auch zwischen der kommunalen Ebene, der Landes- und Bundes-
ebene notwendig. 

3.5.2 Die Wirtschaftsentwicklung im ländlichen Raum 

Ländliche Regionen – Entwicklungszielsetzungen 

Ein Großteil des österreichischen Staatsgebietes ist dem ländlichen Raum zuzuzählen. Dieser 
Raumtyp umfasst daher sehr unterschiedlich strukturierte Regionen: Ländliche Regionen im Umland 
der großen Städte unterscheiden sich sehr deutlich von jenen in peripheren Lagen oder von solchen 
mit (intensiver) touristischer Nutzung oder solchen mit großen Industriebetrieben. Gleichzeitig gibt es 
sowohl Trends zur Abwanderung und Ausdünnung in peripheren Regionen und Randlagen, als auch 
starke Zuwanderung im Nahbereich von Agglomerationen sowie – kleinräumig – bei Zentren in peri-
pheren Regionen.  

Die Bedeutung des land- und forstwirtschaftlichen Bereichs für Einkommen und Beschäftigung geht 
generell weiter zurück, durch technologischen Fortschritt und veränderte Agrarmarktstrukturen. Die 
Übernahme des gemeinschaftlichen Agrarsystems (insbesondere auch der Agrarumweltprogramme) 
hat ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die räumliche Entwicklung.  

Die außerlandwirtschaftlichen Erwerbsmöglichkeiten sind jedoch in vielen ländlichen Regionen, die 
keinen Zugang zu agglomerationsnahen Arbeitmärkten haben, auf wenige Wirtschaftsbereiche mit 
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quantitativ und qualitativ geringen Beschäftigungsmöglichkeiten beschränkt (mit besonderen Defiziten 
für Frauen). Defizite bei regionalen Innovationsinfrastrukturen sowie der laufende interkommunale, 
kleinräumige Wettbewerb um Betriebsstandorte und Unternehmen schwächen die Standortattraktivität 
vieler ländlicher Regionen zusätzlich. Dazu kommen teilweise einseitige Abhängigkeiten von einzel-
nen Industrien, Nachfrageänderungen im Tourismus sowie Einsparungen bei der Versorgung mit 
öffentlichen Dienstleistungen, die zu erheblichen regionalen Risken und Schwankungen führen kön-
nen. Der ökonomisch motivierte Rückzug der Nahversorgung aus den dezentralen Kleinstrukturen 
stellt für große Bevölkerungsanteile ein wachsendes Problem dar. 

Die zunehmende räumliche Funktionstrennung zwischen Gemeinden, und der hohe Anteil an nicht-
landwirtschaftlich Tätigen führt zu kontinuierlich steigenden Pendeldistanzen und damit zur Vergröße-
rung der funktionalen Arbeitsmarktregionen. Die Folgen sind eine starke Erhöhung des motorisierten 
Individualverkehrs, sinkende Wirtschaftlichkeit des ÖPNV, teure Infrastrukturerschließung (u.a. im 
IKT-Bereich) und die Gefährdung der Nahversorgung, alles Entwicklungen, die konträr zu den Zielset-
zungen einer nachhaltigen Sicherung des Ländlichen Raumes als Lebens- und Wirtschaftsraum 
stehen.  

Entwicklungsziel für die ländlichen Regionen – insbesondere für solche, die nicht in städtischen Ein-
zugsbereichen liegen – ist daher, aus Gründen der Nachhaltigkeit sowie aus sozialen und beschäf-
tigungspolitischen Überlegungen, der Aufbau und die Stärkung gemischter Siedlungs- und Wirt-
schaftsstrukturen. 

Strategie 

Damit sich ländliche Regionen im ständig verschärfenden globalen Wettbewerb behaupten können, ist 
es notwendig, die jeweils vorhandenen eigenen Potenziale (attraktive Landschaft, Flächenverfügbar-
keit, natürliche Ressourcen, kulturelle Traditionen, vor allem aber Arbeitskräfte und lokale Unterneh-
men mit spezifischem Know-how) unter Nutzung allfälliger Synergien bestmöglich und nachhaltig zu 
entwickeln. Dabei kommt auch der Bündelung vorhandener Kräfte und die Schwerpunktsetzung 
innerhalb der ländliche Regionen eine besondere Bedeutung zu (räumlich, infrastrukturell, thema-
tisch). 

Generell 

� Die von wirtschaftlichen wie sozialen Strukturveränderungen besonders betroffenen ländlichen 
Regionen erfordern spezifische, auf die individuellen regionalen Entwicklungschancen maßge-
schneiderte Entwicklungsstrategien (Wirtschaftliche Diversifikation, Verbesserung der Erreichbar-
keit und Infrastruktur, Naturschutz) 

� Nachteile aus der geografischen und topographischen Struktur sollen durch optimale Nutzung 
endogener Potenziale teilweise kompensiert werden 

� Optimale Anbindung und Vernetzung der ländlichen Regionen, insbesondere in peripherer Lage 
und im Berggebiet mit hochwertiger IKT-Infrastruktur, intensive Unterstützung des Zugangs zu 
Technologie, Wissenseinrichtungen und Unternehmenskooperationen 

Gewerbe – Dienstleistungen (siehe Strategiefelder Priorität 1, Nr. 1 bis 5)  

� Förderungsmaßnahmen der gewerblichen und agrarischen Wirtschaftsförderung, nicht nur in Form 
finanzieller Subventionen, sondern vor allem auch durch Technologie- und Innovationsinfrastruktur, 
Informationstransfer und überbetriebliche Unterstützungsleistungen, sowie durch technisch auf 
hervorragendem Standard beruhende IKT-Versorgung (siehe Strategiefelder Priorität 1, Nr. 1 bis 
5), mit besonderer Betonung der Ausstrahlungs- und Vernetzungswirkungen in die peripheren 
Randlagen  
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Tourismus – Freizeitwirtschaft (siehe Strategiefeld Priorität 1, Nr. 6) 

� Unterstützung des regional basierten Tourismusmarketings, der Destinationsentwicklung und 
Förderung touristischer Leitprojekte und Infrastruktur mit dem Ziel, wertschöpfungsstarken Quali-
tätstourismus, vernetzt mit anderen regionalen Wirtschaftszweigen zu unterstützen 

� Förderung innovativer einzelbetrieblicher Investitionen, insbesondere bei der Neuausrichtung 
bestehender Betriebe im Zuge von Betriebsübergaben/-übernahmen und zur Erreichung optimaler 
(Betriebs-)Größen,  

� Steigerung der Qualifizierung von UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen (z.B. Beratung/Coa-
ching, Weiterqualifizierung Berufstätiger)  

Regionalentwicklung (siehe Priorität 5, Governance in Abschnitt 3.4) 
� Stärkung regionaler Entwicklungsmotoren auf allen Ebenen, Sicherung und Weiterentwicklung der 

Koordinations- und Beratungseinrichtungen (Regionalmanagements, regionale Entwicklungsagen-
turen, Ressourcenmanagement, Kulturlandschaftsmanagement),  

� Support und Moderation bei der regionalen Zusammenarbeit der Gemeinden, (z.B. bei interkom-
munalen Entwicklungsprojekten, der Sicherung und Entwicklung von innovativen Nahversorgungs-
einrichtungen, der Aufrechterhaltung öffentlicher Dienstleistungsqualität)  

Rahmenbedingungen  

Zur Unterstützung dieser wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie für ländliche Regionen soll ein breites 
Maßnahmenbündel verschiedener öffentlicher TrägerInnen eingesetzt werden: 
� Maßnahmen der örtlichen Raumordnung zur Begrenzung des Flächenverbrauchs, Vorrang für 

Siedlungsverdichtung vor -erweiterung und Siedlungskonzentration, 
� Rahmensetzungen und Entwicklungsleitlinien der überörtlichen Raumordnung, 
� rechtsverbindliche Maßnahmen zur Ressourcensicherung und zum Schutz vor Naturgefahren, 
� Verkehrserschließung in enger Abstimmung mit der Raumordnung, 
� Unterstützung der Pflege der Natur- und Kulturlandschaften, v.a. durch die agrarischen Förde-

rungsprogramme), damit zusammenhängend Schutz wertvoller Landesteile, ohne die nötige Ent-
wicklungsdynamik im agrarischen Bereich zu behindern 

� Schutz und Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft als Bestandteil der Umwelt- und Lebens-
qualität und als „weicher Standortfaktor“ 

Die Grenzen der Verträglichkeit bei der Nutzung der Landschaft, u.a. als TrägerInnen von Erholung 
und Tourismus, sollen jeweils regional definiert und durch ordnungspolitische Maßnahmen sicher-
gestellt werden. 

Verhältnis zum ELER – Prozess  

Zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie für ländliche Regionen wird auch das 
parallel erarbeitete „Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes“, kofinanziert durch den Euro-
päischen Landwirtschaftsfonds (ELER) dienen. Insbesondere die Maßnahmen der Achse 3 und die 
nach dem LEADER-Ansatz entwickelten Projekte und Initiativen tragen zur Entwicklung des ländlichen 
Raums mit dem Ziel einer breiten, diversifizierten Wirtschaftsstruktur bei.  
(Hinweis: siehe auch diesbezügliche Ausführungen in Teil II, Punkt 5.) 
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3.5.3 Entwicklungsperspektiven in den Berggebieten  

Entwicklungszielsetzungen für Berggebiete  

Ein Großteil des Ländlichen Raums in Österreich, aber auch einige große Städte und Agglomeratio-
nen gehören zu den Berggebieten, in denen verschiedene räumliche, wirtschaftliche und soziale 
Aspekte besonders stark hervortreten und bei der regionalen Entwicklungsstrategie zu berücksichti-
gen sind.  

Im Berggebiet, definiert als Regionen, die einen Dauersiedlungsraum von weniger als 50% aufweisen, 
leben 61% der österreichischen Bevölkerung. Wichtige europäischen Transitverbindungen mit stei-
gendem Verkehrsaufkommen führen durch viele dieser Regionen, die touristische Nutzung – eine der 
wichtigsten regionalwirtschaftlichen Sektoren – birgt ebenso wie der Verkehr die Gefahr der Beein-
trächtigung des hier besonders sensiblen Ökosystems und auch erhöhte naturräumliche Risken in 
sich. Teilregionen weisen – auch im Inneren des Landes – eine stark periphere Lage mit unzureichen-
der Versorgung und Infrastrukturausstattung auf. Sie haben auch eingeschränkte bzw. fehlenden 
Erwerbsmöglichkeiten und sind Abwanderungsregionen. 

Das von der EU anerkannte, land- und forstwirtschaftliche benachteiligte Gebiet umfasst in Österreich 
derzeit etwa 70% der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche, wovon der überwiegende Teil als 
Berggebiet klassifiziert ist.  

Als spezifische Herausforderungen, auf die eine regionale Entwicklungsstrategie für Berggebiete ein-
zugehen hat, sind zu nennen: 
� Raumknappheit für Siedlungsentwicklung, Verkehr und Infrastruktur, insbesondere für städtisch ge-

prägte Regionsteile  
� Mobilitätsbarrieren und Erreichbarkeitsnachteile, periphere Lagen mit Versorgungs- und Arbeits-

platzdefiziten  
� Hohe Belastungssituationen im Bereich von Transitrouten und in touristischen Intensivzonen 
� Landschaftliche und ökologische Sensibilität bei gleichzeitig hoher Relevanz für den Tourismus 
� Be- und Überlastungserscheinungen durch einseitige touristische Entwicklung  
� Teilweise sehr starke Bewirtschaftungserschwernisse für die Land- und Forstwirtschaft  
� Hohes Risiko durch Naturgefahren, auch für Siedlungsgebiete, insbesondere durch Lawinen, 

Muren, Steinschlag und Hochwasser  

Aus der komplexen Situation der österreichischen Berggebiete, Charakteristika des Ländlichen Rau-
mes und auch Städtische Gebiete einzuschließen, folgt, dass wesentliche Teile der unter diesen bei-
den Raumkategorien genannten Zielsetzungen und Strategien auch auf Berggebiete zutreffen, aller-
dings in ihrer regionalen Bedeutung und Gewichtung andere Profile aufweisen werden. So ist z.B. die 
Bedeutung des Themenbereiches Naturgefahren in den Berggebieten eine besonders hohe, die Ent-
wicklung des Tourismus als für viele Teile einzige tragfähige Entwicklungsoption für die Aufrecht-
erhaltung der Besiedelung zentral.  

Es ist ein generelles, übergeordnetes Ziel der Entwicklung des Berggebietes in Österreich, mög-
lichst alle Teilregionen und Talschaften besiedelt und bewirtschaftet zu halten. Daher soll die dort 
lebende Bevölkerung eine Einkommens- und Entwicklungsperspektive haben, der Siedlungsraum vor 
Naturgefahren weitgehend gesichert werden und die Natur- und Kulturlandschaft in ihrer Vielfalt 
erhalten werden. Dieses Ziel bedeutet, auch periphere Teilregionen an der generellen Entwicklungs-
strategie zu beteiligen und sie intensiv mit den zentraler gelegenen Räumen und Achsen zu vernet-
zen. Strategien der eigenständigen, integrierten Regionalentwicklung haben hier eine besondere 
Bedeutung. 
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Aufgrund der räumlichen Konfiguration Österreichs ist nahezu der gesamte westösterreichische Teil 
des Berggebietes gleichzeitig auch Grenzgebiet, das in engem räumlich-funktionellem und wirtschaft-
lichen Zusammenhang mit den jeweiligen Nachbarregionen steht. Die Intensivierung und Verbesse-
rung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist für viele der Berggebietsregionen die Strategie, 
erhebliche Lagenachteile zu überwinden und neue ökonomische Entwicklungspotenziale zu erschlie-
ßen. In ähnlicher Weise, wenngleich mit anderem ökonomischen Bedeutungen, gilt dies auch für 
Städte und Agglomerationen im Berggebiet, die durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit neue 
Einzugsbereiche und Entwicklungspartnerschaften erschließen können und sollen.  

3.5.4 Grenzregionen  

Entwicklungszielsetzungen 

Die große Bedeutung der Entwicklung von Grenzregionen für Österreich ergibt sich aus der geografi-
schen Situation: 23 der 35 NUTS-III-Regionen Österreichs haben eine direkte Grenze zu einem der 
acht Nachbarländer, 12 davon eine direkte Grenze zu einem der neuen EU-Mitgliedsstaaten. 85% der 
Bevölkerung Österreichs lebt in Grenzregionen, mehr als 50% in den Regionen entlang der Grenze zu 
Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Slowenien, mehr als 65% aller Arbeitsplätze entfallen auf die-
sen Raum. Alle österreichischen Ballungsräume liegen entweder unmittelbar an oder in der Nähe der 
Grenzen zu den jeweiligen Nachbarländern. 

Viele der Regionen im unmittelbaren Nahbereich an der Grenze zu den neuen EU-Mitgliedsländern 
zählen innerhalb Österreichs noch immer zu den entwicklungsschwächsten Regionen, gekennzeich-
net durch ungünstige Erreichbarkeitsverhältnisse, ungünstige Wirtschafts- und Arbeitsplatzstruktur 
und geringe wirtschaftliche Dynamik. Diese europaweit spezielle Situation bedarf auch einer speziel-
len Betrachtung und Berücksichtigung. 

An den Grenzen zu den neuen Mitgliedsstaaten sind nach wie vor erhebliche Preis- und Lohnkosten-
differenzen (v.a. nominelle) sowie seit dem Beitritt auch erhebliche Förderungsdifferenziale in nächs-
ter Nähe gegeben, die sich in der nächsten SF-Periode noch weiter verschärfen werden. Mittelfristige 
Faktoren, die das Regime an der ehemaligen Außengrenze weiter differenzieren, sind die noch vor-
handenen Grenzkontrollen (Schengen-Grenze) und die Übergangsbestimmungen für den Arbeits-
markt, die spätestens 2011 auslaufen werden. Dazu kommen noch bilaterale Kontingentierungen für 
Beschäftigungsbewilligungen.  

Perspektivisch ist davon auszugehen, dass in den an Österreich grenzenden neuen Mitgliedsstaaten 
zwar eine erhebliche Wachstumsdynamik und Aufholbewegung stattfinden wird, im nächsten Jahr-
zehnt aber weiterhin ausgeprägte Lohnkostenunterschieden auf engem Raum bestehen bleiben wer-
den.  

Die Intensivierung der grenzüberschreitenden Verflechtung (wirtschaftlich, sozial, kulturell) in den 
Grenzregionen zu den „alten“ Mitgliedsstaaten und auch an der Außengrenze zur Schweiz ist eine 
zentrale Zielvorstellung dieser Regionen. Die Erfahrungen mit dem Aufbau der Interreg-Zusammen-
arbeit in den letzten Jahren hat die Bedeutung konkreter Zusammenarbeit auf regionaler Ebene deut-
lich bestätigt. Sie hat auch gezeigt, dass in Hinblick auf den Abbau von weiterhin bestehenden, prakti-
schen Barrieren eine intensive Weiterentwicklung der Kooperation auf regionaler Ebene wesentlich ist. 
Die Fortführung der in rund zehn Jahren aufgebauten Kooperationen mit einem verstärkten Fokus auf 
den wirtschaftlichen Bereich ist deshalb ein großes Anliegen. Dies wird auch von Schweizer Seite 
sehr unterstützt und hat in diesem Fall die zusätzliche Bedeutung einer kleinräumigen, regionalen 
Außenpolitik mit dem Ziel der besseren Integration des Nicht-Mitgliedsstaates Schweiz.  
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Es ist daher generell Zielsetzung der Regional- und Beschäftigungspolitik, die Entwicklung in den 
österreichischen Grenzregionen intensiv auf die veränderte regionalökonomische Wettbewerbssitu-
ation einerseits aber auch die damit verbundenen Wachstumschancen andererseits auszurichten. 
Dies betrifft in besonderer Weise KMU, die in unmittelbarer Nähe Chancen zu Liefer- und Leistungs-
beziehungen über die Grenze hinweg erhalten, für die aber auch erhebliche Aufwendungen entste-
hen, wenn sie in den benachbarten (neuen) Märkten erfolgreich sein wollen und für die gleichzeitig der 
Konkurrenzdruck durch günstiger produzierende Unternehmen aus den neuen Mitgliedsländern sehr 
unmittelbar spürbar wird. Aufgrund der in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen werden hier nur 
jene KMU erfolgreich sein, die frühzeitig und offensiv in die Interaktion mit WirtschaftspartnerInnen in 
den Nachbarländern eintreten und die für die Expansion ihres jeweiligen Aktionsradius nutzen.  

Strategie 

Um diese Transformation der österreichischen Betriebe zu unterstützen, wird ein Bündel von Maß-
nahmen eingesetzt, um insbesondere die in den Grenzregionen lokalisierten KMU zu dieser Vorwärts-
strategie zu begleiten:  
� Die Unterstützung der aktiven Nutzung der großen Preis- und Lohnniveauunterschiede sowie der 

Steuer- und Förderungsregime durch regional in den Grenzregionen basierte, aber grenzüber-
schreitend ausgerichtete Produktions- und Vermarktungsnetzwerke (von KMU) 

� Die intensive Unterstützung von KMU beim Aufbau dieser grenzüberschreitenden Vernetzungen 
und Marktbeziehungen (Beratung, Exportoffensiven, Kontaktbörsen, Cluster- und Netzwerkbetreu-
ung etc.) 

� Die Verbesserung der grenzüberschreitenden Infrastruktur (siehe Strategiefelder zu Verkehr), wo-
bei hier der grenzüberschreitende Planungs-, Abstimmungs- und Finanzierungsvorgang ein beson-
ders relevantes Thema auch im Bereich der Territorialen Kooperation darstellt 

� Der Auf- und Ausbau professionell gemanagter, interkommunaler (Gewerbe-, Industrie- und 
Dienstleistungs-)Standorte in Verbindung mit Technologie- und F&E-Infrastruktureinrichtungen, die 
in grenzüberschreitender Vernetzung mit Partnerstandorten in den Nachbarländern hinsichtlich 
Unternehmenskooperationen, F&E-Zugang und internationaler Vermarktung gemeinsam agieren 

� Absicherung der Investitionen der ersten beiden Ziel-1-Perioden im Burgenland durch investive 
Maßnahmen in allen Sektoren, insbesondere für KMU, damit sie dem verstärkten Wettbewerbs-
druck aus den angrenzenden drei neuen Mitgliedsstaaten begegnen können 

Begleitend und unterstützend ist es in den Grenzregionen erforderlich, 
� geeignete politische und administrative Entscheidungs- und Umsetzungsstrukturen für grenzüber-

schreitende Aktivitäten auszubauen und 
� die kulturelle, sprachliche und institutionelle Kompetenz in Hinblick auf das Nachbarland/Nachbar-

region, sowohl im Bereich der Unternehmen als auch für die Verwaltungen und Gebietskörper-
schaften zu verstärken.  

3.5.5 Ziel Konvergenz (Phasing Out) Burgenland 

Inhaltlich und strategisch gehen die burgenländischen Programme des Zieles Konvergenz (Phasing 
Out) einerseits mit den oben dargestellten Aktivitäten zum Ländlichen Raum und zu den Grenzgebie-
ten konform (EFRE), andererseits ist für das ESF Programm eine enge Abstimmung mit dem natio-
nalen Beschäftigungsprogramm erfolgt. 
Im Einklang mit der Entwicklungsstrategie des STRAT.AT zielt das Burgenland darauf ab, den Über-
gang auf eine wissensbasierte Ökonomie und Gesellschaft auf breiter Front zu gestalten und auszu-
bauen. Neue Wachstumsmuster, die stärker auf der Vernetzung von Wissen und Marktzugängen 
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basieren und in die neuen Mitgliedsstaaten hineinragen, werden die Entwicklung im Burgenland 
voranbringen. Die Strategie fußt auf einem breiten Innovationsbegriff, wie ihn die EK definiert, der 
auch nichttechnologische (organisatorische, logistische, finanz- und personalwirtschaftliche, ver-
marktungsrelevante und designorientierte) Innovationen einschließt. Mit den Instrumenten des 
burgenländischen Phasing Out Programms EFRE (in synergetischer Wirkung mit dem OP ESF) 
werden Anreize geschaffen (allgemeine Zielsetzungen),  
� die Anpassungs-, Lern- und Innovationsfähigkeit seiner Regionen und BewohnerInnen zu steigern, 
� wirtschaftliche Verflechtungen und interdisziplinäre Kooperationen grenzüberschreitend zu stärken, 
� kritische Größen bei Unternehmen und (Wissens-) Infrastruktur zu schaffen, um im internationalen 

Standortwettbewerb konkurrenzfähig zu sein,  
� eigendynamische, integrierte und nachhaltige Entwicklungen unter Nutzung der regionalen Vielfalt 

zu fördern 
� sowohl quantitatives als auch qualitatives Beschäftigungswachstum zu unterstützen.  

Hinsichtlich der räumlichen Wirkungen soll mit dem vorliegenden Operationellen Programm des Bur-
genlands für die Jahre 2007-2013  
� die Entwicklung einer gemeinsamen, grenzübergreifenden Region im Sinne der EuRegio West/ 

Nyugat Pannonia26 und der zentraleuropäischen Perspektive CENTROPE sowie  
� der Abbau regionaler Disparitäten innerhalb des Burgenlandes, insbesondere zwischen dem 

Nordburgenland und dem Mittel- und Südburgenland  
unterstützt werden.  

Der Weg zu einer zentraleuropäischen Region ist dadurch gekennzeichnet, dass – aufbauend auf den 
Entwicklungsansätzen der beiden ersten Programmplanungsperioden – in der wirtschaftlichen Ent-
wicklungsstrategie einige neue Akzente gesetzt werden, mit denen das Programm auf die veränderten 
internationalen Rahmenbedingungen ausgerichtet wird.  

Insgesamt soll dadurch insbesondere die technologie-orientierte Wirtschaftsleistung Burgenlands er-
höht, der diesbezügliche Entwicklungsrückstand weiter verringert und die Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes gesteigert werden. Darüber hinaus wird eine signifikante Verbesserung der beruflichen Qualifi-
zierung bei den Arbeitskräften angestrebt, wodurch die Wertschöpfung je Beschäftigten deutlich ge-
steigert werden soll.  

Aus den oben angeführten (allgemeinen) Zielsetzungen gehen die auf die spezifische Situation des 
Burgenlandes ausgerichteten, übergeordneten zwei Ziele für das Burgenland hervor: 
� Sicherung von Lebensqualität, Erhöhung von Einkommen und Beschäftigung durch Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit und Abbau regionaler Disparitäten 
� Entwicklung des Burgenlandes zu einer modernen, zentraleuropäischen Region als aktiver „Player“ 

innerhalb von Centrope: 

Dabei geht die erste Zielsetzung verstärkt auf die regionalwirtschaftliche Entwicklung sowie auf die 
Sicherung der Lebensqualität im Burgenland ein, wogegen zweitere in der Hauptsache auf die Stel-
lung und Rolle des Burgenlandes im europäischen Raum zielt. Diese übergeordneten Zielsetzungen 
sind sowohl für das EFRE- als auch das ESF-OP maßgeblich. Aus diesen übergeordneten Zielset-
zung wurden die spezifischen Programmziele entwickelt. 

Das EFRE Programm zielt dabei einerseits auf die Unterstützung wettbewerbsfähiger Strukturen, ins-
besondere durch Verankerung einer innovations- und wissensbasierten Ökonomie, Sicherung regio-

                                                      
26  Bestehend aus dem Burgenland und den Ungarischen Komitaten Györ-Moson-Sopron, Vas und Zala. 
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naler Impulsinvestitionen sowie andererseits auf die Weiterentwicklung attraktiver Standorte und 
Sicherung ökologischer Nachhaltigkeit ab. 

Die Zielsetzung des ESF Programms Phasing Out Burgenland liegt in der Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Burgenlands durch Unterstützung von Beschäftigung und Qualifizierung des 
Arbeitskräftepotenzials unter besonderer Berücksichtigung der Chancengleichheit. Im Kontext der glo-
balen Wirtschaftsentwicklung, der europäischen Zielstrategien (Lissabon) und der Wettbewerbssitu-
ation mit den östlichen Nachbarn ist der Aus- und Umbau des Burgenlands zu einer wettbewerbs-
fähigen, wissensbasierten Lebens- und Wirtschaftsregion ein zentrales Anliegen. 

Dabei gilt es im Burgenland insbesondere, den Umbau zu einer wissensbasierten Dienstleistungsge-
sellschaft zu forcieren und die daraus resultierenden „Reibungskosten“ abzufedern, d.h. der wachsen-
den Flexibilisierung des Arbeitsmarktes und der Arbeitsverhältnisse ein lückenloses Sicherheitsnetz 
zur Vermeidung von prekären Lagen zur Seite zu stellen und die Ausgrenzung von benachteiligten 
Gruppen zu verhindern.  

Prioritär sollen daher die Anpassungsfähigkeit und die Qualifikation von Arbeitskräften und Unterneh-
merInnen verbessert werden, die Beschäftigungschancen für Arbeitssuchende und benachteiligte Per-
sonen erhöht sowie der Zugang zu Wissen bzw. Bildung und die organisatorischen Arbeitsmarkt-
strukturen verbessert werden. 

Im Prozess der Erreichung de Zielsetzungen spielt „Innovation“ auf mehreren Ebenen eine zentrale 
Rolle. Im Standortwettbewerb bringen innovative Dienstleistungen, Produktionsformen und Produkte 
den entscheidenden Vorsprung in wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaften. Für den Ausbau 
des Humankapitals und die bessere Nutzung der Humanressourcen ist die Anwendung innovativer 
Ansätze und Methoden im Bereich der (Aus-)Bildung, Qualifikation, Arbeitsorganisation, dauerhafte 
Erhaltung der Leistungsfähigkeit sowie der Prävention im Gesundheitsbereich von großer Bedeutung. 
Darüber hinaus wurden innerhalb des Programms auch prioritätsübergreifende Zielsetzungen 
gesetzt, nämlich die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming und die Ermöglichung von trans-
nationalem Austausch. 

 



132 



133 

Anhang I 

Zuordnung der Strategiefelder des STRAT.AT zu Kohäsionsleitlinien 
und zu den Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung 
2005-2008 der EK 

STRAT.AT  EU: Strategische Kohäsionsleitlinien  
(Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 2006 
über Strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft (2006/702/EG) 

Integrierte Leitlinien 
für Wachstum und 
Beschäftigung 2005 

Priorität 1   

SF 1: Netzwerke, Kooperationen, 
Cluster 

1.2.1:  Mehr Investitionen in F&E 7 

SF 2: Betriebliche FTE-Förde-
rung 

1.2.1:  Mehr Investitionen in F&E 7 

SF 3: Innovationsorientierte 
Investitionen in Betrieben 

1.2.2:  Erleichterung von Innovation und 
unternehmerischer Initiative 

8, 10 

SF 4: Standortentwicklung, FTE-
Infrastruktur 

1.2.2:  Erleichterung von Innovation und 
unternehmerischer Initiative 

7, 8 

SF 5: IKT-Diffusion und –anwen-
dung 

1.2.3:  Förderung der Informations-
gesellschaft für alle 

9 

SF 6: Innovative Entwicklung von 
Tourismus und Freizeit-
wirtschaft 

Gemäß EFRE-VO sowie  
2.2, Wirtschaftliche Diversifikation 
im Ländlichen Raum 

14, 15 

SF 7: Unternehmensgründung 
und -begleitung 

1.2.2:  Erleichterung von Innovation und 
unternehmerischer Initiative 

14, 15 

SF 8: Innovative Unternehmens-
finanzierung 

1.2.4:  Besserer Zugang zu Finanzmitteln 10, 15 

Priorität 2   

SF 1: Infrastruktur- und Netz-
entwicklung 

1.1.1:  Ausbau und Verbesserung der 
Verkehrsinfrastruktur 

16 

SF 2: Standortentwicklung, 
Schwerpunktsetzungen 

1.1.2:  Steigerung der Synergien zwischen 
Umweltschutz und Wachstum 

11, 16 

SF 3: Nachwachsende Rohstoffe, 
Naturmanagement 

1.1.2:  Steigerung der Synergien zwischen 
Umweltschutz und Wachstum 

11 

SF 4: Energieeinsparung, 
erneuerbare Energien, 
Umweltinvestitionen 

1.1.3:  Verringerung des Verbrauchs 
traditioneller Energiequellen, 
Förderung der Verbesserung der 
Energieeffizienz 

11 

SF 5: Risikoprävention, 
Risikomanagement 

Gemäß EFRE-VO und 
1.1.2:  Steigerung der Synergien zwischen 

Umweltschutz und Wachstum 

11 
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STRAT.AT EU: Strategische Kohäsionsleitlinien  

(Entscheidung des Rates vom 6. Oktober 2006 
über Strategische Kohäsionsleitlinien der 
Gemeinschaft (2006/702/EG) 

Integrierte Leitlinien 
für Wachstum und 
Beschäftigung 2005 

Priorität 3   

SF 1: Qualifizierung für Beschäf-
tigte, v.a. Ältere, Qualifi-
zierungsverbünde 

1.3.1:  Mehr Menschen an das Erwerbs-
leben heranführen und Moderni-
sierung der Sozialen Sicherungs-
systeme 

1.3.2:  Steigerung der Anpassungs-
fähigkeit von Arbeitskräften und 
Unternehmen sowie der Flexibilität 
der Arbeitsmärkte 

1.3.3:  Steigerung der Investitionen in 
Humankapital durch Verbesserung 
der Bildung und Qualifizierung 

17, 18, 21, 23 

SF 2: Qualifizierung für Arbeits-
lose (Zielgruppen) 

1.3.1:  Mehr Menschen an das 
Erwerbsleben heranführen und 
Modernisierung der Sozialen 
Sicherungssysteme 

17, 18 

SF 3: Betreuungs-, Integrations-
maßnahmen für Menschen 
mit Behinderungen, 
arbeitsmarktferne Pers. 

1.3.1:  Mehr Menschen an das Erwerbs-
leben heranführen und Moderni-
sierung der Sozialen Sicherungs-
systeme  

19 

SF 4: Lebensbegleitendes 
Lernen, v.a. für benach-
teiligte Personengruppen 

1.3.3:  Steigerung der Investitionen in 
Humankapital durch Verbesserung 
der Bildung und Qualifizierung 

23, 24 

SF 5: Regionale Partnerschaften, 
TEPs 

1.3.1:  Mehr Menschen an das Erwerbs-
leben heranführen und Moderni-
sierung der Sozialen Sicherungs-
systeme  

1.3.2:  Steigerung der Anpassungs-
fähigkeit von Arbeitskräften und 
Unternehmen sowie der Flexibilität 
der Arbeitsmärkte 

17, 21 

Priorität 4 – Territoriale 
Zusammenarbeit  

2.4:  Grenzüberschreitende,  

2.5: Transnationale, 

2.6:  Interregionale Zusammenarbeit 

6, 16, 19 

Priorität 5 – Governance 1.3.4:  Verwaltungskapazitäten 3, 5 
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Teil II: OPERATIVER TEIL 
Informationen gem. Art. 27 lit. (4) c), d), e), f) und (5)  

der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 

und den Kohäsionsfonds 
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1. Liste der operationellen Programme für die Ziele „Konvergenz 
(Phasing Out)“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ [Art. 27 lit. (4) c)] 

Ziel Programm (Fonds) 

Konvergenz (Phasing Out) Burgenland (EFRE) 
 Burgenland (ESF) 
Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung Österreich (ESF) 
 Kärnten (EFRE) 
 Niederösterreich (EFRE) 
 Oberösterreich (EFRE) 
 Salzburg (EFRE) 
 Steiermark (EFRE) 
 Tirol (EFRE) 
 Vorarlberg (EFRE) 
 Wien (EFRE) 

 

2. Beitrag, den die Ausgaben für die Ziele „Konvergenz (Phasing 
Out)“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ zur Umsetzung der EU-Prioritäten „Förderung 
der Wettbewerbsfähigkeit“ und „Schaffung von Arbeitsplätzen“ 
leisten [Art. 27 lit. (4) d)] 

Die von den Fonds mitfinanzierte Förderung ist auf die EU-Prioritäten Förderung der Wettbewerbs-
fähigkeit und Schaffung von Arbeitsplätzen, insbesondere auch auf die Erreichung der Ziele der inte-
grierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005 – 2008) ausgerichtet. Als ein Durchschnitts-
wert über den gesamten Programmplanungszeitraum sind in Österreich für das Ziel „Konvergenz 
(Phasing Out)“ ca. 60% und für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ ca. 78% 
der Ausgaben für die vorerwähnten EU-Prioritäten vorgesehen. Diese Zielvorgaben beziehen sich auf 
die Ausgabenkategorien in Anhang IV der ASF-VO 1083/2006. 
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3. Strukturfondsmittel 2007-2013 für Österreich für die Ziele 
„Konvergenz (Phasing Out)“ und „Regionale Wettbewerbsfähig-
keit & Beschäftigung“* Österreichs [Art. 27 lit. (4) e)] 

Tabelle II.1: Übersichtstabelle über die Strukturfondsmittel 2007-2013 Österreichs für die 
Ziele „Konvergenz (Phasing Out)“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit & 
Beschäftigung“*  

Angaben in Euro zu laufenden Preisen
Ziel/Programm Fonds Strukturfondsmittel-

ausstattung 
Sonderdotation 
gem. §25 Annex 

II ASF-VO 
1083/2006 

Summe 

„Konvergenz (Phasing Out)“ (Konv. (Ph.O.)) 

Burgenland EFRE 125.026.964   125.026.964 

Burgenland ESF 52.140.000   52.140.000 

Summe Konv. (Ph.O.)   177.166.964   177.166.964 

„Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung“ (RW&B) 

Österreich ESF 472.272.560   472.272.560 

Kärnten EFRE 43.464.853 23.923.577 67.388.430 

Niederösterreich EFRE 94.103.182 51.543.616 145.646.798 

Oberösterreich EFRE 62.477.716 33.065.801 95.543.517 

Salzburg EFRE 13.813.480   13.813.480 

Steiermark EFRE 101.184.340 53.877.514 155.061.854 

Tirol EFRE 34.772.988   34.772.988 

Vorarlberg EFRE 17.660.129   17.660.129 

Wien EFRE 18.928.133 6.223.728 25.151.861 

Summe RW&B   858.677.381 168.634.236 1.027.311.617 

davon EFRE RW&B EFRE 386.404.821 168.634.236 555.039.057 

davon ESF RW&B ESF 472.272.560   472.272.560 

Ziele „Konv. (Ph.O.) + RW&B“ insgesamt 

Summe Konv. (Ph.O.) + RW&B   1.035.844.345 168.634.236 1.204.478.581 

davon EFRE Konv. (Ph.O.) + RW&B EFRE 511.431.785 168.634.236 680.066.021 

davon ESF Konv. (Ph.O.) + RW&B ESF 524.412.560 0 524.412.560 

*  gemäß Schreiben von Frau MdK HÜBNER vom 7.8.2006 betreffend "Financial Perspectives 2007-2013 – Final breakdown for 
Austria" (G.Z. D(2006)1027) 
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Tabelle II.2: Indikative jährliche Mittelzuweisung je Programm gem. Art. 27 lit. (4) e) 

OP Fonds Gesamt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EFRE

Burgenland EFRE 125.026.964 20.825.461 19.914.347 18.958.459 17.956.369 16.906.613 15.807.682 14.658.033

ESF

Burgenland ESF 52.140.000 8.684.843 8.304.881 7.906.247 7.488.345 7.050.565 6.592.279 6.112.840

Gesamt
Gesamt alle Fonds 
NSRF 07-13 alle Fonds 177.166.964 29.510.304 28.219.228 26.864.706 25.444.714 23.957.178 22.399.961 20.770.873

Gesamt EFRE EFRE 125.026.964 20.825.461 19.914.347 18.958.459 17.956.369 16.906.613 15.807.682 14.658.033

Gesamt ESF ESF 52.140.000 8.684.843 8.304.881 7.906.247 7.488.345 7.050.565 6.592.279 6.112.840

OP Fonds Gesamt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EFRE

Kärnten EFRE 67.388.430 9.064.550 9.245.841 9.430.757 9.619.372 9.811.760 10.007.995 10.208.155

Niederösterreich EFRE 145.646.798 19.591.236 19.983.060 20.382.722 20.790.376 21.206.184 21.630.307 22.062.913

Oberösterreich EFRE 95.543.517 12.851.745 13.108.780 13.370.956 13.638.375 13.911.143 14.189.365 14.473.153

Salzburg EFRE 13.813.480 1.858.078 1.895.240 1.933.145 1.971.807 2.011.244 2.051.468 2.092.498

Steiermark EFRE 155.061.854 20.857.673 21.274.827 21.700.323 22.134.330 22.577.016 23.028.557 23.489.128

Tirol EFRE 34.772.988 4.677.383 4.770.930 4.866.349 4.963.676 5.062.949 5.164.208 5.267.493

Vorarlberg EFRE 17.660.129 2.375.499 2.423.008 2.471.468 2.520.898 2.571.316 2.622.743 2.675.197

Wien EFRE 25.151.861 3.383.226 3.450.891 3.519.908 3.590.307 3.662.113 3.735.355 3.810.061

ESF

Österreich ESF 472.272.560 63.526.305 64.796.832 66.092.769 67.414.624 68.762.916 70.138.175 71.540.939

Gesamt
Gesamt alle Fonds 
NSRF 07-13 alle Fonds 1.027.311.617 138.185.695 140.949.409 143.768.397 146.643.765 149.576.641 152.568.173 155.619.537

Gesamt EFRE EFRE 555.039.057 74.659.390 76.152.577 77.675.628 79.229.141 80.813.725 82.429.998 84.078.598

Gesamt ESF ESF 472.272.560 63.526.305 64.796.832 66.092.769 67.414.624 68.762.916 70.138.175 71.540.939

Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013

Angaben in Euro zu laufenden Preisen

Angaben in Euro zu laufenden Preisen

Ziel Konvergenz (Phasing Out) 2007-2013

Gemeinschaftsbeteiligung

Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung Gemeinschaftsbeteiligung

Konvergenz (Phasing Out)
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Information zur Methode der Verteilung der Strukturfondsmittel für das Ziel „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-2013“ 

Gemäß Schreiben der Europäischen Kommission vom 7. August 200627, stehen Österreich für das 
Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ zu laufenden Preisen 858.677.381 Euro 
Strukturfondsmittel zur Verfügung. Hinzu kommt ein zusätzlicher Betrag von 168.634.236 Euro zu lau-
fenden Preisen aus dem EFRE für die unter das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ fallenden Regionen, die an den ehemaligen Außengrenzen der Europäischen Union liegen 
(siehe Punkt 25, Annex II, ASF-VO). 

In einem ersten Schritt wurde die Aufteilung des Betrages von 858,677 Mio. Euro auf die Fonds EFRE 
und ESF vorgenommen. Dabei wurde die Einigung über das Verhältnis 45% für den EFRE und 55% 
für den ESF erzielt, was in absoluten Zahlen ausgedrückt für den EFRE rd. 386,405 Mio. Euro und für 
den ESF rd. 472,272 Mio. Euro ergibt (siehe Tabelle 4.3). 

In einem zweiten Schritt erfolgte die Verteilung der EFRE-Mittel auf die Programme bzw. Bundes-
länder (siehe Tabelle 4.4). 

Zunächst waren die zur Verfügung stehenden 386,405 Mio. Euro EFRE-Mittel auf die Programme 
bzw. Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg 
und Wien aufzuteilen. Methodisch wurde dazu der indikative Schlüssel der Europäischen Kommis-
sion28 zugrunde gelegt (Tabelle 4.4, Spalten 1 und 2). Zur Herstellung des Einvernehmens zwischen 
den acht beteiligten Bundesländern war es erforderlich, zusätzliche Kriterien in die Überlegungen ein-
zubeziehen, wobei insbesondere die Zumutbarkeit der durch die Mittelkürzung entstandenen Belas-
tungen für die kleineren Programme, sowie die partiell stärkere Beachtung der städtischen Dimension 
anzuführen sind. Die Diskussion dieser Anliegen erfolgte auf Beamten- als auch politischer Ebene und 
führte zu Anpassungen in der Höhe von insgesamt ca. 21,4 Mio. Euro zugunsten der kleineren Pro-
gramme Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Wien (Tabelle 4.4, Spalte 3). Dieser Betrag entspricht einem 
Volumen von rd. 5,5% der hier zur Verfügung stehenden 386,405 Mio. Euro EFRE-Mittel, womit diese 
Anpassung des indikativen Verteilungsschlüssels der Europäischen Kommission als geringfügig zu 
bezeichnen ist. 

Die zusätzlichen 168,634 Mio. Euro zu laufenden Preisen aus dem EFRE für die unter das Ziel „Regi-
onale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ fallenden Regionen, die an den ehemaligen Außen-
grenzen der Europäischen Union liegen, wurden gemäß dem Schreiben der Europäischen Kommis-
sion vom 23.1.200629 auf die fünf Bundesländer Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steier-
mark und Wien verteilt. Dazu wurde wiederum der indikative Schlüssel der Europäischen Kommission 
(vgl. Fußnote 2) herangezogen und dahingehend adaptiert, dass lediglich das Verhältnis des Schlüs-
sels der fünf beteiligten Bundesländer berücksichtigt wurde (Tabelle 4.4, Spalten 4 und 5). 

Die Beschlussgrundlagen zur Verteilung der Strukturfondsmittel 2007-2013 in Österreich wurden im 
Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) vom zuständigen Unterausschuss 
REGIONALWIRTSCHAFT bzw. einer von ihm eigens dazu eingerichteten Arbeitsgruppe erarbeitet. 
Der entsprechende politische Beschluss der Länder zum Aufteilungsverhältnis wurde von der Landes-
hauptleutekonferenz in der Sitzung am 3. Mai 2006 gefasst. 

                                                      
27  Schreiben von Frau MdK HÜBNER vom 7.8.2006 betreffend "Financial Perspectives 2007-2013 – Final breakdown for 

Austria" (G.Z. D(2006)1027) 
28  Siehe Seite 5, Tabelle 3 des Schreibens von GD MEADOWS vom 23.1.2006 betreffend "Financial Perspectives 2007-2013 

– breakdown for Austria" (G.Z. 00646); G.Z. REGIO B.2/NDM/ch/D(2006)220015) 
29  Siehe Seite 5, Absatz unter Tabelle 3 des in Fußnote 2 bezeichneten Schreibens: „Special allocation §54 (not allocated, but 

reserved for Wien, Oberösterreich, Steiermark, Kärnten, Niederösterreich) 150 million EUR“ 
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Das Ergebnis (Tabelle 4.4, Spalte 6) stellt somit eine von allen österreichischen Stellen einvernehm-
lich getragene Mittelverteilung für das Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung 2007-
2013 dar, die eine hohe Korrelation zur regionalen Wirtschaftsleistung zeigt (siehe nachstehende Gra-
fik). Die Verteilung orientiert sich eng am indikativen Schlüssel der Europäischen Kommission, 
berücksichtigt in geringfügigem Maße zusätzliche nationale Kriterien und beinhaltet eine widmungs-
gemäße Verwendung der Sonderdotation gem. Punkt 25, Annex II der VO(EG) 1083/2006. 

Abbildung II.1: Zusammenhang regionale Mittelverteilung und regionale Wirtschaftleistung 

Ziel Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung (EFRE)
Zusammenhang regionale Mittelverteilung und regionale Wirtschaftsleistung
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Reserven gem. Art. 50 und 51 ASF-VO 1083/2006 

Zur in der ASF-VO 1083/2006 eröffneten Möglichkeit zur Bildung von nationalen Reserven (Art. 50: 
Nationale Leistungsreserve; Art. 51: Nationale Reserve für Unvorhergesehenes) wurde in Österreich 
Einvernehmen erzielt, beides nicht in Anspruch zu nehmen. 

 

Initiativen JEREMIE, JESSICA 

Auf die Beteiligung an den Initiativen JEREMIE bzw. JESSICA wird in den Operationellen 
Programmen eingegangen. 
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Tabelle II.3: Verteilung der SF-Mittel EFRE und ESF  

Verteilung EFRE:ESF Angaben in EUR zu laufenden Preisen
 1 2 
Strukturfondsmittel gem. EK-Brief v. 7.8.2006  100% 858.677.381 
davon EFRE 45% 386.404.821 
davon ESF 55% 472.272.560 

Tabelle II.4: Vorgangsweise zur Verteilung der EFRE-Mittel des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung“ auf die Programme 
bzw. Bundesländer 

in EUR zu laufenden Preisen 1 2 3 4 5 6=1+3+4 
  Basis: EFRE gem. 

indikativem EK-Schlüssel 
(Schlüssel gem. Spalte 2; 

auf Euro gerundet) 

Indikativer EK-
Schlüssel gem. 

Tabelle 3 v. 
23.1.2006* 

Nationale 
Anpassungen der 
gem. indikativem 

EK-Schlüssel 
ermittelten Beträge**

Sonderdotation für 
Grenzregionen gem. Pkt. 

25 Annex II ASF-VO 
(Schlüssel gem. Spalte 5; 

auf Euro gerundet) 

Adaptierter indikativer 
EK-Schlüssel gem. 

Tabelle 3 v. 23.1.2006
(ohne S, T und V) 

EFRE-
Mittelverteilung 

Kärnten 47.527.793 12,3% -4.062.940 23.923.577 14,19% 67.388.430 
Niederösterreich 102.397.278 26,5% -8.294.096 51.543.616 30,57% 145.646.798 
OÖ 65.688.820 17,0% -3.211.104 33.065.801 19,61% 95.543.517 
S 12.364.954 3,2% 1.448.526     13.813.480 
ST 107.034.135 27,7% -5.849.795 53.877.514 31,95% 155.061.854 
T 28.593.957 7,4% 6.179.031     34.772.988 
V 10.432.930 2,7% 7.227.199     17.660.129 
W 12.364.954 3,2% 6.563.179 6.223.728 3,69% 25.151.861 
Summe 386.404.821 100,0% 0 168.634.236 100,0% 555.039.057 

* Schreiben von GD MEADOWS vom 23.1.2006 betreffend „Financial Perspectives 2007-2013 – breakdown for Austria“ (G.Z. 00646);  
(0,1%-Punkt-Rundungsdifferenz wurde V als Land mit dem kleinsten Anteil zugeschlagen)  

** Die Anpassungen umfassen insgesamt rd. 21,4 Mio. EUR (d.s. rd. 5,5% der zur Verfügung stehenden 386,4 Mio. EUR EFRE-Mittel) 
zugunsten der kleineren Programme (< 30 Mio EUR EFRE-Mittel gem. Spalte 1)  
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4. Angaben für Ziel „Konvergenz (PhasingOut)“ 
gem. Art. 27 lit. (4) f) 

4.1 Aktionen zur Verbesserung der Verwaltungseffizienz des Mitgliedsstaates 

Aufgrund der langjährig eingespielten und gut funktionierenden Verwaltungsstrukturen in Österreich 
sowohl auf Ebene des Bundes, der Länder und Gemeinden besteht im Rahmen des Ziel Konvergenz 
(Phasing Out)-Programmes Burgenland kein Bedarf an Aktionen zur Verbesserung der Verwaltungs-
effizienz. 

Unabhängig von der Umsetzung der EU-Programme werden in Österreich auf allen Verwaltungsebe-
nen seit Jahren laufend Maßnahmen der Verwaltungsreform gesetzt, um neuen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Anforderungen seitens der öffentlichen Verwaltung entsprechend begegnen zu kön-
nen. 

4.2 Jährlicher Gesamtbetrag im Rahmen des ELER und des EFF 

Gemäß Entscheidung der Europäischen Kommission vom 12. September 2006 entfällt in Österreich 
für die unter das Ziel „Konvergenz“ (Phasing Out) fallende Region Burgenland ein Mindestbetrag in 
der Höhe von 31.938.190 Euro der Gemeinschaftsmittel für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER). 

Gemäß Entscheidung der Europäischen Kommission vom 4. Oktober 2006 entfällt in Österreich von 
den insgesamt zur Verfügung stehenden 4.667.481 Euro Gemeinschaftsmittel aus dem Europäischen 
Fischereifonds (EFF) für die unter das Ziel „Konvergenz“ (Phasing Out) fallende Region Burgenland 
ein indikativer Betrag in der Höhe von 167.228 Euro. 
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4.3 Angaben für die Ex-ante-Überprüfung der Einhaltung des Zusätzlichkeitsprinzips gem. Art. 15 ASF-VO 1083/2006 

Tabelle: ÜBERPRÜFUNG DER ZUSÄTZLICHKEIT FÜR DAS KONVERGENZZIEL 2007-13 – Ex-ante-Überprüfung  
Zusammenfassende Finanztabelle von öffentlichen oder anderen gleichbedeutenden strukturellen Ausgaben in Konvergenz-Regionen  

(EUR, Preise 2006)  
                         

  Jährlicher Durchschnitt 2007-13 NSRP (ex-ante)  Tatsächlicher jährlicher Durchschnitt 2000-2005  
  Summe davon 

öffentliche 
Unternehmen 

NSRP  Außerhalb 
NSRP 

Summe  Summe  davon: 
öffentliche 

Unternehmen 

EPPD 
(Ziel 1 Burgenland) 

Außerhalb 
EPPD 

Summe  

  National + EU National + EU EU National National National National + EU National +  EU EU National National National 

1 2=4+5+6 3 4 5 6 7=5+6=2-4 8=10+11+12 9 10 11 12 13=11+12=8-10  
                          

Infrastruktur  59.469.888 0 1.073.734 357.912 58.038.242 58.396.154 59.536.310 0 1.140.156 703.275 57.692.879 58.396.154 

Verkehr  35.208.422 0 398.048 132.683 34.677.691 34.810.374 34.810.374 0 0 0 34.810.374 34.810.374 
Telekommunikation / 
Informationsgesellschaft 447.148 0 143.297 47.766 256.085 303.851 595.578 0 291.727 81.451 222.400 303.851 

Energie  1.485.717 0 0 0 1.485.717 1.485.717 1.485.717 0 0 0 1.485.717 1.485.717 

Umwelt & Wasser  19.230.462 0 532.389 177.463 18.520.610 18.698.073 19.546.502 0 848.429 621.824 18.076.249 18.698.073 

Gesundheit  3.098.139 0 0 0 3.098.139 3.098.139 3.098.139 0 0 0 3.098.139 3.098.139 

Humanressourcen  48.321.433 0 10.294.475 3.431.492 34.595.466 38.026.958 47.680.914 0 9.653.956 3.894.208 34.132.750 38.026.958 

Bildung / Ausbildung 38.648.943 0 6.694.211 2.231.404 29.723.328 31.954.732 38.688.945 0 6.734.213 2.926.155 29.028.577 31.954.732 

FTE  9.672.490 0 3.600.264 1.200.088 4.872.138 6.072.226 8.991.969 0 2.919.743 968.053 5.104.173 6.072.226 

Produktives Umfeld 52.017.375 0 11.019.372 3.673.124 37.324.879 40.998.003 55.017.101 0 14.019.098 6.939.002 34.059.001 40.998.003 

Industrie / Dienstleistungen 31.812.063 0 5.283.370 1.761.123 24.767.570 26.528.693 34.786.764 0 8.258.071 4.558.259 21.970.434 26.528.693 

Tourismus  20.205.312 0 5.736.002 1.912.001 12.557.309 14.469.310 20.230.337 0 5.761.027 2.380.743 12.088.567 14.469.310 

Sonstiges  2.812.955 0 1.119.401 373.134 1.320.420 1.693.554 2.090.318 0 396.764 137.364 1.556.190 1.693.554 

Gesamt  162.621.651 0 23.506.982 7.835.662 131.279.007 139.114.669 164.324.643 0 25.209.974 11.673.849 127.440.820 139.114.669 

 

Hinweis: Der Bericht zur Zusätzlichkeit ist dem STRAT.AT als Anhang II beigefügt. 
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5. Verfahren zur Koordinierung der Kohäsionspolitik der Gemein-
schaft und den einschlägigen nationalen, sektoralen und 
regionalen Politiken Österreichs und der Gemeinschaft  

Für die Koordinierung der Kohäsionspolitik der Gemeinschaft und den einschlägigen nationalen, sek-
toralen und regionalen Politiken sind in Österreich auf Grund der Bundesverfassung sowohl Bund als 
auch die Länder zuständig.  

Auf Bundesebene ist für die Koordination der Raumordnung und Regionalpolitik das Bundeskanzler-
amt, Abteilung IV/4, zuständig. Für die Koordination zwischen Bund, Ländern, des Städte- und 
Gemeindebundes sowie der Interessensvertretungen ist in der Österreichischen Raumordnungskon-
ferenz (ÖROK) der Unterausschuss REGIONALWIRTSCHAFT eingerichtet. Unter Zuständigkeit und 
im Rahmen dieses Gremiums wird die notwendige Abstimmung unter Einbeziehung aller relevanten 
PartnerInnen sichergestellt.  

Die Koordination auf Programmebene fällt in den Aufgabenbereich der Verwaltungsbehörden, die für 
das Ziel „Konvergenz (Phasing Out)“ sowie den EFRE-Bereich des Zieles „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit & Beschäftigung“ bei den Ländern angesiedelt sind. Als Verwaltungsbehörde für das natio-
nale ESF-Programm des Zieles „Regionale Wettbewerbsfähigkeit & Beschäftigung“ fungiert das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit. 

Für die operative Umsetzung der Programme und aufgrund der o.a. verfassungsmäßigen Zuständig-
keiten wird für die weitere Aufgabenteilung auf die „Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län-
dern gemäß Art. 15a B-VG über das Verwaltungs- und Kontrollsystem in Österreich für die EU-Struk-
turfonds in der Periode 2007-2013“ hingewiesen. Diese Vereinbarung gilt für die Durchführung der 
Operationellen Programme 2007-2013 im Rahmen der Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ sowie „Europäische Territoriale Zusammenarbeit“.  

Zur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie für ländliche Regionen wird auch das un-
ter Verantwortung des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt-
schaft (BMLFUW) stehende „Programm zur Entwicklung des ländlichen Raumes“, kofinanziert durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) dienen. Insbesondere die Maßnahmen der Achse 3 
und die nach dem LEADER-Ansatz entwickelten Projekte und Initiativen tragen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums mit dem Ziel einer breiten, diversifizierten Wirtschaftsstruktur bei.  

Aufgrund unterschiedlicher Förderungsbestimmungen zwischen den ELER und dem EFRE-Bereich 
soll gewährleistet werden, dass es hier in der Umsetzung zu einer Ergänzung, nicht jedoch zu Über-
schneidungen der Förderaktivitäten kommt. 

Die Abgrenzung der Programme der Ziele „Konvergenz (Phasing Out)“ und „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“ zu dem aus dem ELER kofinanzierten „Programm für die Entwicklung 
des ländlichen Raumes“ erfolgt durch die Anwendung klar definierter Förderrichtlinien bzw. Fördertat-
bestände, die ausschließlich in einem dieser Programme zum Einsatz kommen. Dadurch wird eine 
klare inhaltliche Zuordnung von Projekten gewährleistet, darüber hinaus werden im Rahmen des Pro-
jektgenehmigungsverfahrens Projektanträge im Hinblick auf mögliche Doppelförderungen durch die 
genehmigende Förderstelle geprüft. 

Ebenfalls wird eine Doppelförderung von Projekten im Rahmen des Programms „Competitiveness and 
Innovation“ sowie des 7. Forschungsrahmenprogramms durch die Projektantragsprüfungen der 
genehmigenden Stellen ausgeschlossen. 
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Programmspezifische Angaben zur Kohärenz für das Ziel „Konvergenz (Phasing Out)“ bzw. „Regio-
nale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ mit anderen Programmen und Politikbereichen finden 
sich in den jeweiligen Programmplanungsdokumenten. 

Betreffend die EU-Wettbewerbspolitik ist darauf hinzuweisen, dass bei der nationalen Strategie die 
Regionalbeihilfen gemäß Art 87(3)a und 87(3)c EG-Vertrag berücksichtigt sind. Gemäß den Leitlinien 
für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013 umfassen diese Gebiete insgesamt einen 
Anteil von 22,5% der österreichischen Bevölkerung (davon entfallen 3,4% auf Gebiete gem. Art 87(3)a 
und 19,1% auf Gebiete gem. Art.87(3)c). Das bildet die Grundlage für verstärkte Fördermöglichkeiten 
und damit verbunden eine regionale Differenzierung der nationalen sowie Strukturfondsmittel, was in 
die Überlegungen zur Erstellung der nationalen Strategie entsprechend eingeflossen ist. 
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Anhang II 

Bericht zur Zusätzlichkeit 
(gem. Methodischem Arbeitspapier Nr. 3) 

1. Zusammenfassung 

Die Ermittlung der Zahlen für die Ex-ante-Überprüfung durch die österreichischen Behörden basiert 
auf dem Methodischen Arbeitspapier Nr. 3 „Die Überprüfung der Zusätzlichkeit für das Konvergenz-
ziel“ in der Version vom August 2006. 

1.1 Jährliches durchschnittliches Referenzniveau der nationalen förderfähigen 
Ausgaben und deren Zunahme/Abnahme in Prozent 

Wie in der Beilage 1 ersichtlich, die auf der Grundlage der von den österreichischen Behörden gelie-
ferten Informationen erstellt wurde, sollen im Zeitraum 2007-2013 die nationalen förderfähigen öffent-
lichen Ausgaben in der Phasing Out-Region im Jahresdurchschnitt bei mindestens 139 Millionen Euro 
(zu Preisen von 2006) liegen und damit den durchschnittlichen Ausgaben im Zeitraum 2000-2006 
entsprechen. 

Die Höhe der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben im Zeitraum 2007-2013 basiert dabei auf dem 
im Stabilitätsprogramm geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wirtschaftswachstum (von 2005 bis 
2008) gemäß nachfolgender Tabelle: 

 2005 2006 2007 2008 

 in Mio. EUR 

BIP, nominell 245.800 255.800 267.000 278.700 

1.2 Betrag der EU-Finanzierung (auch als ein Prozentsatz der gesamten EU-Ausgaben 
für den Zeitraum) und nationalen Kofinanzierung 

Im Rahmen der Strukturfondsprogramme des Ziels „Konvergenz“ in Österreich beteiligt sich die Euro-
päische Union mit einem Betrag von rd. EUR 177,17 Mio. (zu laufenden Preisen). Dies entspricht 
einem Anteil von ca. 12,1% an der gesamten Strukturfondsbeteiligung in Österreich (d.s. rd. 
EUR 1.460,77 Mio.). 

Die nationale Kofinanzierung für die Konvergenzprogramme umfasst einen Betrag von rd. EUR 59,1 
Mio. (laufende Preise). 

1.3 Förderfähige Gesamtausgaben (EU + national) aufgegliedert nach Kategorien 

Infrastruktur: 42% 
Humanressourcen 28% 
Produktives Umfeld 29% 
Sonstiges 1% 
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1.4 Die EU-Finanzierung ist zwischen den Kategorien in folgendem Verhältnis 
aufgeteilt 

Infrastruktur: 4,5% 
Humanressourcen 44% 
Produktives Umfeld 47% 
Sonstiges 4,5% 

2. Der Prozess der Zusätzlichkeitsüberprüfung 

Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds und 
den Kohäsionsfonds behält die grundlegenden Elemente von Artikel 11 der vorherigen Verordnung 
(VO 1260/99) im Hinblick auf den Grundsatz der Zusätzlichkeit bei. Als Grundprinzip wird festgelegt, 
dass die Strukturfonds der EU die nationalen oder gleichbedeutenden Ausgaben eines Mitgliedstaates 
nicht ersetzen können. 

Das Niveau der Ausgaben, das in den Jahren 2007-2013 aufrechterhalten wird, soll – als allgemeine 
Regel – real wenigstens dem Betrag der durchschnittlichen jährlichen Ausgaben im letzten Pro-
grammplanungszeitraum entsprechen. Dieses angestrebte Referenzniveau soll mit Rücksicht auf die 
allgemeinen makroökonomischen Bedingungen bestimmt werden, in denen die Finanzierung stattfin-
det. 

Die Überprüfung der Zusätzlichkeit ist zu drei Zeitpunkten vorgesehen: 
� Ex-ante-Überprüfung im Rahmen der Erarbeitung Nationalen Strategischen Rahmenpla-

nes  
Die Zusätzlichkeit wird ex ante als respektiert betrachtet, wenn die Summe der nationalen förderfä-
higen öffentlichen Ausgaben im Zeitraum 2007-2013 gleich oder höher als vergleichbare Betrag für 
den Zeitraum 2000-2005. 

� Zwischenüberprüfung im Jahre 2011  
Der Grundsatz der Zusätzlichkeit gilt als erfüllt, wenn der Durchschnitt der jährlichen nationalen 
öffentlichen förderfähigen Ausgaben in den Jahren 2007-2009 das vereinbarte ex-ante Niveau 
erreicht hat.  
Die österreichischen Behörden werden der Kommission fristgerecht die geforderten Informationen 
übermitteln. Gemäß Arbeitspapier Nr. 3 (August 2006) werden dafür folgende Fristen berücksich-
tigt: 
– bis 31. Juli 2011: Einreichung von Gesamt- und jährlichen Tabellen mit endgültigen Daten für die 

Jahre 2007-2009 und vorläufigen Daten für 2010 
– bis 31. Oktober 2011: gegebenenfalls Bestimmung methodischer Korrekturen, die auf den 

Bemerkungen der Kommission basieren 
– 31. Dezember 2011: Frist für Einreichung aller weiteren erforderlichen Informationen 

Die Halbzeitüberprüfung ermöglicht in Abstimmung mit der Kommission eine Änderung des Aus-
gabenniveaus, das für den Rest des Programmplanungszeitraums angestrebt wird. Solch eine 
Änderung setzt die Einhaltung der oben festgelegten Termine voraus. 
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� Ex-post-Überprüfung im Jahre 2016  
Für die ex-post-Überprüfung werden die österreichischen Behörden der Kommission die geforder-
ten Informationen fristgerecht übermitteln. Gemäß Arbeitspapier Nr. 3 (August 2006) wird dabei 
von folgenden Fristen ausgegangen: 
– bis 31. Januar 2016: Einreichung von Gesamt- und jährlichen Tabellen mit endgültigen Daten für 

die Jahre 2007-2013 
– bis 31. März 2016: gegebenenfalls Bestimmung methodischer Korrekturen, die auf den 

Bemerkungen der Kommission basieren 
– 30. Juni 2016: Frist für Einreichung aller weiteren erforderlichen Informationen 

Der Überprüfung der Zusätzlichkeit erfasst die gesamten öffentlichen oder gleichbedeutenden struktu-
rellen Aufwendungen der Haushalte der gesamtstaatlichen und regionalen Behörden, die Nutznießer 
von Hilfen der Strukturfonds sein könnten. 

3. Die Entwicklung der makroökonomischen Situation und wichtiger makro-
ökonomischer Indikatoren 

Die Zusätzlichkeitsziele basieren auf bestimmten Annahmen zu den öffentlichen Einnahmen sowie 
den zugrunde liegenden makroökonomischen Daten. Diese Annahmen entstammen dem Österreichi-
schen Stabilitätsprogramm 2005-2008. 

Sollte sich die wirtschaftliche Lage im Sinne von Art. 15 (4) der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 nega-
tiver entwickeln als im Stabilitätsprogramm erwartet, wird der Mitgliedstatt das Referenzausgaben-
niveau in Abstimmung mit der Kommission im Rahmen der Zwischenbewertung anpassen. 

3.1 Aktuelle Entwicklung der makroökonomischen Bedingungen 

In der Finanz- und Wirtschaftspolitik verfolgt die österreichische Bundesregierung eine 3-Säulen-
Strategie: 
� Ausgeglichener Haushalt über den Konjunkturzyklus 
� Senkung der Steuer- und Abgabenquote auf unter 40% des BIP bis zum Jahr 2010 
� Erhöhung des Wachstumspotenzials durch verstärkte Zukunftsinvestitionen in Forschung, Bildung 

und Infrastruktur 

Die vorliegenden Zahlen für die öffentlichen Haushalte basieren auf einer vorsichtigen Konjunktur-
prognose bis zum Jahr 2008 und orientieren sich an der Einschätzung des mittelfristigen Wachstums 
durch das WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung). 

Wirtschaftliche Entwicklung 2005 bis 2008 

Aufgrund des schwächeren Welthandels und vor allem aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise 
verläuft der Wirtschaftsaufschwung 2005 und 2006 gedämpft. Nicht zuletzt aufgrund der sich weiter 
verbessernden Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Exportwirtschaft sollte sich jedoch spätes-
tens ab 2007 wieder ein typisches Konjunkturmuster etablieren in dem die Wachstumsimpulse zuerst 
von stärkeren Investitionen ausgehen und sich 2008 auf den Konsum der privaten Haushalte übertra-
gen. 
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Die öffentlichen Haushalte 2006 bis 2008 

Einnahmenseitig ist das Budget 2006 ebenfalls noch durch die Steuerreform 2004/2005 geprägt. Tat-
sächlich fällt der Großteil der Mindereinnahmen in dieses Jahr und ergibt eine Senkung der Steuern- 
und Abgaben um 3,7 Mrd. EUR (1,5% des BIP) im Vergleich zum Szenario ohne Steuerreform. 

Auf der Ausgabenseite wirken auch 2006 die beschlossenen Maßnahmen zur Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts und der strukturellen Verbesserung des Arbeitsmarktes fort. Die Maßnahmen der 
beiden (Konjunkturpakete, Wachstums- und Standortpaket, F&E-Offensiven II & III, gezielte Wachs-
tums- und Beschäftigungsinitiativen im Bereich Arbeitsmarkt). Geringere Ausgaben ergeben sich 2006 
durch Einsparungen im Bereich der Finanzverwaltung. Die BIP-Quote der Kollektivausgaben wird 
nachhaltig gesenkt und der Anteil der Ausgaben für allgemeine Verwaltung an den Gesamtausgaben 
sinkt weiter. 

Die permanente Entlastung durch die Steuerreform, durch die dauerhaften Maßnahmen der Konjunk-
turpakete I & II sowie der Senkung der Lohnnebenkosten beträgt ab 2007 rund 4,4 Mrd. EUR pro 
Jahr. 

Relativ an Bedeutung gewinnen jene Ausgaben, die zur Steigerung des Potenzialwachstums der 
österreichischen Volkswirtschaft beitragen (F&E, Bildung). Dazu kommen Mehrausgaben im Bereich 
Umwelt (Kyoto-Maßnahmen). Die Ausgaben für wirtschaftliche Angelegenheiten sollten im Jahr 2008 
aufgrund der Stellung im Konjunkturzyklus relativ zu anderen Ausgabenkategorien deutlich schwächer 
ausfallen. Ähnliches gilt für die Sozialausgaben, wo auch dämpfende Effekte der Pensionsreformen im 
Zeitraum 2003 bis 2008 zum Tragen kommen. 

Zyklisch bereinigt steigt das Defizit temporär auf 1,3% des BIP im Jahr 2006. 2008 wird dann auch in 
zyklisch bereinigter Darstellung wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht.  
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3.2 Wichtige makroökonomische Indikatoren 

� Reale Wachstumsraten BIP 

 2005 2006 2007 2008 

 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

BIP, real +1,9 +2,2 +2,7 +2,8 

� Änderungen des BIP-Preisniveaus 

 2005 2006 2007 2008 

 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

BIP Deflator 1,8 1,8 1,6 1,4 

� Wachstumsraten der Beschäftigung 

 2005 2006 2007 2008 

 Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % 

Aktiv erwerbstätige Personen +1,0 +1,0 +1,14 +1,0 

� Einnahmen des Staates in % des BIP 

 2005 2006 2007 2008 

 in % des BIP 

Gesamteinnahmen 47,6 46,9 46,8 46,7 

� Strukturfondsbeitrag in % des BIP 

 2005 2006 2007 2008 

 in Mio. EUR 

Beitrag EFRE/ESF zu Ziel 1/Konvergenz 35,5 36,3 29,5 28,2 
BIP, nominell 245.800 255.800 267.000 278.700 
 in % des BIP 

 0,014 0,014 0,011 0,010 

� Nationale strukturelle Ausgaben in % des BIP 

 2005 2006 2007 2008 

 in Mio. EUR 

Nationale strukturelle Ausgaben (Ziel 1/Konvergenz) 131,0 139,1 141,8 144,6 
BIP, nominell 245.800 255.800 267.000 278.700 
 in % des BIP 

 0,053 0,054 0,053 0,052 
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3.3 Die erwartete Auswirkung der NSRP-Ausgaben auf den makroökonomischen 
Zusammenhang und die Indikatoren 

Die im Rahmen des STRAT.AT nach Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates ange-
führte Betrag von EUR 139 Mio. (vgl. Teil II: OPERATIVER TEIL, Pkt. 4.3) soll gewährleisten, dass die 
Konvergenzregion Burgenland den bisher eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen kann, um die 
strukturellen Schwächen und den Entwicklungsrückstand gegenüber den anderen Bundesländern 
Österreichs und gegenüber dem Durchschnitt der EU 25 abzubauen. 

Die wesentlichen Akzentuierungen der Konvergenzprogramme sollen soweit möglich auch auf die 
gesamten nationalen Strukturausgaben durchschlagen. Dies war ein bereits in der Förderperiode 
2000-2006 eingeschlagener Weg, der erfolgreich beschritten wurde und die Hebelwirkung der Struk-
turfondsausgaben noch verstärkt hat. Erst diese, gemeinsam mit dem Bund gewählte Vorgangsweise, 
ermöglichte die positive Entwicklung des Burgenlandes ausgehend von einem beträchtlichen Ent-
wicklungsrückstand. 

Die positive Entwicklung des Burgenlandes lässt sich anhand einiger ausgewählter Indikatoren dar-
stellen (siehe nachfolgende Tabelle). 

 1995 1999 2002 2003 2004 2005 

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 75.753 79.028 82.816 83.804 84.215 85.110 
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt 6.451 7.296 7.824 7.946 7.978 8.412 
Arbeitslosenquote 7,8% 8,5% 8,6% 8,6% 8,7% 9,0% 
Übernachtungen im Burgenland (in Mio.) 2,1 2,3 2,5 2,5 2,4 2,5 
Bruttoregionalprodukt (lfd.Preise) in Mio. EUR 3.875 4.497 5.214 5.417   
Bruttoregionalprodukt (lfd.Preise), Ö=100% 2,2 2,2 2,4 2,4   
BIP pro Kopf (KKS), EU 25=100 80,0 80,3 81,5 84,7   

Quellen: Landestatistik, Statistik Austria, Eurostat 

Die Beibehaltung des bisherigen Niveaus an Strukturausgaben soll die Erhöhung von Einkommen und 
Beschäftigung durch Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Abbau regionaler Disparitäten sowie die 
Entwicklung des Burgenlandes zu einer modernen, zentraleuropäischen Region ermöglichen. 

4. Standardtabelle für die Ex-ante-Überprüfung der Zusätzlichkeit 

siehe STRAT.AT Teil II, Pkt. 4.3  

5. Schlussfolgerungen 

Basierend auf den Daten des Österreichischen Stabilitätsprogramms für die Jahre 2005 bis 2008, 
insbesondere auf den in diesem Bericht verwendeten Zahlen für das Wirtschaftswachstum (BIP), soll 
ein jährliches durchschnittliches nationales Ausgabenniveau in Höhe von EUR 139 Mio. beibehalten 
werden. 

Die österreichischen Behörden stellen der Kommission zu den vorgesehenen Zeitpunkten Angaben 
zur Verfügung, welche die Überprüfung der Zusätzlichkeit ermöglichen. 
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Methodischer Anhang 

Anhang 1 des Berichts zur Zusätzlichkeit: 
Informationen über die Deflatoren, die verwendet wurden um zu konstanten Preisen von 2006 zu 
gelangen 

Anhang 2 des Berichts zur Zusätzlichkeit: 
Informationen über die Zusammensetzung der Ausgabendaten, die in den Zusätzlichkeitsnachweis 
eingeflossen sind 

TECHNISCHE DATEN DER EX-ANTE ADDITIONALITÄTSTABELLE 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005  

Programmzeitraum 2000-2006        
BIP nominell 210,39 215,88 220,84 226,24 235,82 245,10  
BIP real 100,00 100,83 101,70 102,80 105,31 107,46  
Quelle: Statistik Austria, Stand Juli 2006       

BIP-Deflator 2,104 2,141 2,172 2,201 2,239 2,281  

Steigerungsrate des BIP-Deflators  1,018 1,014 1,013 1,017 1,019 1,020 
  00/06 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 
verwendete Deflatoren*  1,1057 1,0866 1,0713 1,0571 1,0389 1,0200 
Programmzeitraum 2007-2013        
Steigerungsrate des BIP-Deflators 07/06 08/07 09/08 10/09 11710 12/11 13/12 
 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 
 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 
verwendete Deflatoren* 0,9804 0,9612 0,9423 0,9238 0,9057 0,8880 0,8706 

* Für die Umrechnung wurde die Steigerungsrate des BIP Deflators verwendet. Ab 2006 wurde mit 2% weitergerechnet. 

Ausgaben folgender Stellen wurden bzw. werden im Rahmen des Zusätzlichkeits-
nachweises berücksichtigt 
(vorbehaltlich Änderung in der Bezeichnung durch Umstrukturierungen, Zusammenlegungen, etc.) 

Arbeitsmarktservice 
Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 
BM für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
BM für Gesundheit und Frauen 
BM für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
BM für Soziale Sicherheit und Generationen 
BM für Verkehr, Innovation und Technologie 
BM für Wirtschaft und Arbeit 
Bundeskanzleramt 
Bundessozialamt für das Burgenland 
ERP-Fonds 
Kommunalkredit Austria AG 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft mbH 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH 
Land Burgenland 
Gemeinden 
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Glossar 

ASA Austrian Space Agency 

aws Austria Wirtschaftsservice GmbH 

Barcelona-Ziel Beschluss der EU- Staats- und Regierungschefs zur Steigerung der 
Forschungsquote auf 3% des BIP 

BIP Bruttoinlandsprodukt 

BIT Büro für Internationale Forschungs- und Technologiekooperation 

BRP Bruttoregionalprodukt 

CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space 

CDG Christian-Doppler-Gesellschaft 

DL Dienstleistungen 

EFRE Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung 

EIB European Investment Bank 

EK Europäische Kommission 

ELER Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Förderung des ländlichen Raums 

ESF Europäischer Sozialfonds 

EU Europäische Union 

EU-25 25 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (AT, BE, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, 
FI, FR, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, UK) 

EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept 

EVGZ Europäischer Verbund für grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

F&(T)E Forschung und (Technologische) Entwicklung 

FFG Forschungsförderungsgesellschaft 

FH Fachhochschule 

FRP Forschungsrahmenprogramm 

FWF Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung 

GVP-Ö Generalverkehrsplan Österreich 

GWh  Gigawattstunden 

IKT (ICT) Informations- und Kommunikationstechnologie  
(Information and Communication Technology) 

KKP Kaufkraftparitäten 
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KLL Kohäsionsleitlinien der Gemeinschaft 

KMU (K-KMU) 
(SME) 

Klein- und mittelgroße Unternehmen (Kleinstunternehmen) 
(Small and Medium Sized Enterprises) 

K-Zentren Kompetenzzentren 

LEADER+ EU-Initiative im Rahmen der Strukturfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums

LLL Life Long Learning 

NAP Nationaler Aktionsplan für die Beschäftigung 

NRP Nationaler Reformplan/Nationales Reformprogramm im Rahmen der Lissabon-
Strategie 

NUTS Nomenclature of Territorial Units for Statistics (= Systematik der Gebietseinheiten 
für die Statistik) 
Allgemeine, hierarchisch aufgebaute, dreistufige territoriale Gliederung der EU-
Staaten (NUTS 1,2,3), wobei die NUTS-Einheiten in der Regel aus einer 
Verwaltungseinheit oder einer Gruppierung mehrerer Einheiten bestehen. 

ÖREK 2001 Österreichisches Raumentwicklungskonzept 2001 

P Priorität 

PE/VC Private Equity/Venture Capital 

PJ  Peta Joule 

PPP Public-Private Partnership 

SF Strukturfonds 

SUP Strategische Umweltprüfung 

TEN Transeuropäisches Netzwerk 

TIG Technologie Impulse GmbH 

WRRL (EU-)Wasserrahmenrichtlinie 

WS Workshop 
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